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 15. Dezember 2015 

 

 

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 

 

der 35. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

am Montag, 14. Dezember 2015, 18:33 Uhr bis 21:10 Uhr, 

im Sitzungssaal der Stützpunktfeuerwache Eltville, 

Erbacher Straße 11, 65343 Eltville am Rhein 

 

Anwesend 

 

Vorsitz: 

CDU: 

Herr Ingo Schon Stadtverordnetenvorsteher  

 

Mitglieder: 

CDU: 

Herr Matthias Beyer Stadtverordneter  

Herr Ingmar Jung Stadtverordneter  

Herr Ludwig Jung Stadtverordneter 18:35 - 21:10 Uhr 

Frau Meike Jung Stadtverordnete  

Herr Horst Korte Stadtverordneter  

Herr Christian Krechel Stadtverordneter  

Frau Andrea Kremer Stadtverordnete 18:34 - 21:10 Uhr 

Frau Tina Lochner-Irouschek Stadtverordnete  

Herr Clemens Mödden Stadtverordneter  

Frau Rieke Möllmann Stadtverordnete 18:47 - 21:10 Uhr 

Herr Hans-Walter Pnischeck Stadtverordneter  

Frau Monika Schneiderhöhn Stadtverordnete  

Herr Christian Werner Stadtverordneter 18:35 - 20:14 Uhr 

 

SPD: 

Herr Ralf Bachmann Stadtverordneter  

Herr Harald Berg 1. stellv. Stadtverordnetenvor-

steher 

 

Herr Walter Fricke Stadtverordneter  

Herr Matthias Hannes Stadtverordneter  

Herr Michael Morvilius Stadtverordneter  

Frau Katarina Pfaff Stadtverordnete  

 

Bündnis 90/Die Grünen: 

Herr Michael Albrecht Stadtverordneter  

Herr Guntram Althoff 2. stellv. Stadtverordnetenvor-

steher 

 

Herr Franz-Josef Bär Stadtverordneter  

Frau Jutta Gadamer Stadtverordnete  

Frau Danuta Horaczek-Dohn Stadtverordnete  
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Frau Waltraud Wolter Stadtverordnete  

 

FDP: 

Herr Rainer Scholl Stadtverordneter  

 

FEB: 

Herr Klaus Opitz Stadtverordneter  

Herr Karl Wlad Stadtverordneter  

 

Bürgerliste: 

Herr Helmut Moser Stadtverordneter  

 

Vom Magistrat: 

Bündnis 90/Die Grünen: 

Herr Peter Scheu Erster Stadtrat  

 

CDU: 

Herr Andreas Krechel Stadtrat  

Herr Hubert Rahn Stadtrat  

Herr Joachim Weckel Stadtrat  

Herr Dieter Wölfel Stadtrat 18:38 - 20:37 Uhr 

 

SPD: 

Herr Wilfried Koch Stadtrat  

Herr Rudolf Scholl Stadtrat 18:33 - 20:37 Uhr 

 

FDP: 

Herr Peter-Michael Eulberg Stadtrat  

 

Von der Verwaltung: 

Frau Doris Bayer Bedienstete  

Herr Daniel Butschan Bediensteter 18:33 - 20:05 Uhr 

Herr Maik Lang Bediensteter 18:33 - 20:05 Uhr 

Herr Dieter Schenk Bediensteter  

Herr Michael Stutzer Bediensteter  

Herr Rüdiger Ziethmann Bediensteter  

 

Schriftführung: 

Frau Konstanze Graul Schriftführerin  

 

   

Entschuldigt 

 

Stadtverordnetensvorsteher / Mitglieder: 

CDU: 

Herr Peter Seyffardt Stadtverordneter  

 

SPD: 

Herr Adalbert Marschall Stadtverordneter  

Herr Andreas Panz Stadtverordneter  

Herr Andreas Starnofsky Stadtverordneter  

 

Bündnis 90/Die Grünen: 
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Frau Monika Fiala Stadtverordnete  

 

FDP: 

Herr Mark Ellis Stadtverordneter  

 

Bürgerliste: 

Frau Ellen Merder Stadtverordnete  

 

 

Vom Magistrat: 

CDU: 

Herr Patrick Kunkel Bürgermeister  

 

Bürgerliste: 

Frau Beate Herbert Stadträtin  

(Anwesenheitsliste entfernt) 

 

 

Sitzungsverlauf  

 

Stadtverordnetenvorsteher Ingo Schon eröffnet die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung um 18:33 

Uhr und stellt die ordnungsgemäß erfolgte Einladung zur Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 

 

Er entschuldigt den wegen Krankheit nicht anwesenden Bürgermeister. 

 

Einwendungen gegen Einladung und Tagesordnung werden nicht erhoben. 

 

Die Niederschrift über die 34. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 05. Oktober 2015 hat ge-

mäß der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung offen gelegen. Jedem Mitglied wurde eine 

Abschrift der Niederschrift zugeleitet. 

 

Gegen die Abfassung der Niederschrift wurde kein Widerspruch erhoben. 

 

Bevor der Vorsitzende die Empfehlungen des Ältestenrates hinsichtlich der Tagesordnung bekannt gibt, 

erteilt er Herrn Martin Blach von der Stiftung Kloster Eberbach das Wort. 

Herr Blach, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung, stellt anhand einer Präsentation die Arbeit der Stif-

tung Kloster Eberbach vor. 

Der Vorsitzende bedankt sich im Namen der Stadtverordnetenversammlung für den Vortrag und wünscht 

weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung der Projekte. 

 

 

Stadtverordnetenvorsteher Schon gibt nun die Empfehlungen des Ältestenrates hinsichtlich der Überwei-

sung von Tagesordnungspunkten nach Teil A bekannt: 

 

Die Tagesordnungspunkte 

 

B/2 „Verleihung von Ehrenbezeichnungen“ 

 

und 

 

B/5 „Waldwirtschaftsplan 2016“ 

 

sowie 
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B/6 „Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe; 

 hier: Teilsanierung und Instandsetzung einer denkmalgeschützten Natursteinmauer auf dem 

  Friedhof in Eltville“ 

 

sollen nach Teil A überstellt werden. 

 

 

Weiterhin sollen die Tagesordnungspunkte 

 

B/3 „Neufassung der Friedhofsordnung und der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung 

 der Stadt Eltville am Rhein“ 

 

und 

 

B/3.1 „Mitteilung zu: Neufassung der Friedhofsordnung und der Gebührenordnung 

 zur Friedhofsordnung der Stadt Eltville am Rhein; VL-594/2015“ 

 

sowie 

 

B/4.2 „Antrag der SPD-Fraktion vom 05.10.2015 betreffend Umsetzung Kommunales 

 Investitionsprogramm (KIP)“ 

 

und 

 

B/4.3 „Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der B'90/Die Grünen-Fraktion 

 vom 17.11.2015 betreffend Senkung des Hebesatzes Grundsteuer B“ 

 

im Zuge der Haushaltsberatungen in den Haupt- und Finanzausschuss überwiesen und dort gemeinsam 

mit dem Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2016 beraten werden. 

 

 

Des Weiteren informiert der Vorsitzende, dass die Tagesordnungspunkte 

 

B/8 „Entwicklungssatzung „Taunusstraße“, Martinsthal; 

 hier: Satzungsbeschluss“ 

 

und 

 

B/8.1 „Entwicklungssatzung „Taunusstraße“, Martinsthal; 

 hier: Ergänzung zur Beschlussvorlage VL-592/2015 (Satzungsbeschluss)“ 

 

sowie 

 

B/9 „Vergabe der städtischen Liegenschaft „Brückenschänke“, Auweg 2 in 

 Eltville-Hattenheim“ 

 

vom Bürgermeister zurückgezogen wurden. 

 

 

In Tagesordnung Teil B soll außerdem der Punkt „Weiterentwicklung Sportstättenplätze in Erbach“ als 

erster beraten werden. 
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Gegen die vorgenannten Änderungen und Empfehlungen des Ältestenrates erhebt sich kein Wider-

spruch, sodass die Tagesordnung wie folgt geändert ist: 

 

 

öffentliche Sitzung 

 

Teil A 

 

1. Verleihung von Ehrenbezeichnungen (VL-649/2015) 

 

Der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 30. November 2015 liegt vor. 

 

 

 

Beschluss: 

- einstimmig - 

 

In Anerkennung und Würdigung einer über 20-jährigen kommunalpolitischen Tätigkeit für das Wohl ihrer 

Heimatstadt wird gemäß § 10 der Hauptsatzung der Stadt Eltville am Rhein vom 08. Mai 2007 und § 3 der 

Ehrenordnung der Stadt Eltville am Rhein vom 17. Februar 2004 den nachstehend aufgeführten Amts- und 

Mandatsträgern folgende Ehrenbezeichnung verliehen: 

 

Stadtältester: Herr Joachim Weckel 

 

 

2. Waldwirtschaftsplan 2016 (VL-625/2015) 

 

Der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 30. November 2015 liegt vor. 

 

Beschluss: 

- einstimmig - 

 

Dem für das Jahr 2016 für den Stadtwald Eltville am Rhein aufgestellten Waldwirtschaftsplan vom 

17.08.2015 (Anlage der Vorlage) wird zugestimmt. 

 

 

3. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe; 

hier: Teilsanierung und Instandsetzung einer denkmalgeschützten Na-

tursteinmauer auf dem Friedhof in Eltville 

(VL-650/2015) 

 

Der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 30. November 2015 liegt vor. 

 

Beschluss: 

- einstimmig - 

 

Bei der Kostenstelle 105231100 Denkmalschutz und Pflege/6165060 Instandhaltung Baudenkmäler wird 

eine überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Höhe von 106.974,94 € 

beschlossen. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe bei der Kostenstelle 166111100 Steuern, allg. Zuw., 

allg. Uml./5553000 Gewerbesteuer. 

 

 

 

 

Teil B 



 

Niederschrift 35. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 6 von 11 

 

1. Weiterentwicklung Sportstättenplätze in Erbach 

 

1.1 Antrag der SPD-Fraktion - eingegangen am 17.11.2015 - betreffend "Vo-

raussetzungen für den Ersatzneubau der TGS Erbach schaffen" 

(FA-13/2015) 

 

1.2 Antrag der Fraktion B'90/Die Grünen vom 17.11.2015 betreffend Bereit-

stellung städt. Grundstücksfläche für TGS Erbach 

(FA-12/2015) 

 

Die beiden Punkte 1.1 und 1.2 werden gemeinsam beraten, analog der beiden Ausschusssitzungen. 

 

Die Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 30. November 2015 sowie des Ausschusses für 

Jugend, Soziales, Sport und Kultur vom 3. Dezember 2015 werden bekannt gegeben. 

 

 

Die o. g. Anträge liegen vor. 

 

Stadtverordn. Opitz (FEB) gibt folgende Erklärung zu Protokoll (Anlage 1): 

„Deshalb bitte ich protokollarisch festzuhalten, dass die FEB vorschlägt: 

Von dem Gesamtwert der Wiederbeschaffungskosten in Höhe von 432.640 Euro sind 2/3 für den SVE 

- 1/3 für die TGS (also rund 145.000 Euro) anzurechnen. 

Diese Summe stellt den Wiederbeschaffungswert für das alte Vereinsheim dar!“ 

 

Es erfolgen weitere eingehende Wortmeldungen aus allen Fraktionen. 

 

Im Laufe der Diskussion bittet Stadtverordn. Althoff (B‘90/Grüne) um eine Erweiterung hinsichtlich der 

Spielflächen. 

Stadtverordn. I. Jung (CDU) unterbreitet einen diesbezüglichen Formulierungsvorschlag im letzten Satz 

der Ziffer 1, der wie folgt lautet: 

„Weder die beiden bestehenden Fußballfelder, noch die Flächen auf denen die Spielgeräte stehen, wer-

den von der Planung tangiert.“ 

 

Mit dieser ergänzenden Formulierung erklären sich die beiden antragstellenden Fraktionen (SPD und 

B‘90/Die Grünen) einverstanden. 

 

Stadtverordn. Scholl (FDP) bittet um Einzelabstimmung der Ziffer 5 der vorgetragenen gleichlautenden 

Beschlussempfehlungen von HFA und JSSK. 

 

Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch. 

 

Sodann stellt der Vorsitzende die Ziffern 1 – 4 der Beschlussempfehlungen von HFA und JSSK mitsamt 

Ergänzung zur Abstimmung. 

 

Beschluss: 

- 28 Dafür 

    1 Dagegen 

    1 Enthaltung - 

 

 

 

1. 

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein wird beauftragt, noch im Jahr 2015 einen Erbbaurechtsvertrag 
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mit der TGS Erbach über das Grundstück am Bachhöller Weg auf dem Freizeitgelände, angrenzend an 

die bestehende Bebauung für die Errichtung des ersatzweisen Neubaus des geplanten Vereinsgebäudes 

der TGS Erbach abzuschließen. Weder die beiden bestehenden Fußballfelder, noch die Flächen auf de-

nen die Spielgeräte stehen, werden von der Planung tangiert. 

 

2. 

Der Vertag soll spätestens mit Wirkung vom 01.02.2016 unter der auflösenden Bedingung geschlossen 

werden, dass für die vorgesehene Fläche Baurecht geschaffen wird und auch im Hinblick auf die Finan-

zierung des Neubaus eine Einigung zwischen der TGS Erbach und der Stadt Eltville erfolgt. 

 

3. 

Die Kosten des Erbbaurechtsvertrages und der notwendigen Vermessung des Grundstücks trägt die 

Stadt Eltville für den Fall, dass sich das Bauvorhaben nicht realisiert. Ansonsten werden die anfallenden 

Kosten hälftig getragen, wobei diese Kosten in die Gesamtfinanzierung der Maßnahme einbezogen wer-

den. 

 

4. 

Der Magistrat der Stadt Eltville wird noch in diesem Jahr die notwendigen planungsrechtlichen Schritte 

einleiten, die erforderlich sind, um das Gelände, wie von der TGS Erbach beabsichtigt, zu bebauen. So-

weit erforderlich delegiert vorsorglich schon jetzt die Stadtverordnetenversammlung für den Fall das 

baurechtliche kommunale Satzung geändert, ergänzt und neu errichtet werden muss, die Beschlussfas-

sung für einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss an den Stadtentwicklungsausschuss, damit im 

Hinblick auf die Sitzungstermine der Stadtverordnetenversammlung keine unnötige Verzögerung eintritt. 

 

 

Danach erfolgt die Abstimmung über Ziffer 5. 

 

Beschluss: 

- 29 Dafür 

    1 Dagegen - 

 

5. 

Die Stadtverordnetenversammlung strebt an, dass noch vor der Kommunalwahl eine Einigung mit der 

TGS Erbach über den städtischen Anteil an der Finanzierung des geplanten Bauwerks erzielt wird, damit 

mit der Realisierung noch im Jahr 2016 begonnen werden kann. 

 

 

 

Stadtverordn. Scholl (FDP) stellt den GO-Antrag auf eine kurze Sitzungsunterbrechung, um den Ältesten-

rat einzuberufen. 

 

Hiergegen erhebt sich kein Wiederspruch. 

 

Hierauf unterbricht der Vorsitzende die Sitzung um 19.44 Uhr. 

 

Fortsetzung der Sitzung: 19.49 Uhr 

 

 

 

 

 

2. Mitteilungen 
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2.1 des Stadtverordnetenvorstehers 

 

2.1.1 Sitzungstermine städt. Gremien im Jahr 2016 

 

Der Vorsitzende informiert aus der heutigen Ältestenratssitzung über die Sitzungstermine städt. Gremien 

für das Jahr 2016. 

Die Terminplanung wird den Stadtverordneten und den Magistratsmitgliedern per E-Mail zugesandt. 

 

 

2.1.2 Neujahrsempfang am 17.01.2016 

 

Der Vorsitzende teilt den Termin des Neujahrsempfangs der Stadt Eltville am Rhein mit. Dieser findet am 

Sonntag, 17. Januar 2016, um 11 Uhr, im Laiendormitorium des Kloster Eberbachs statt. 

 

 

2.1.3 Sebastianstag, 20.01.2016 

 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass am Sebastianstag, Mittwoch, 20. Januar 2016, feierliche Ehrungen 

stattfinden. 

 

 

2.1.4 Gutenberg-Winter mit vielen Veranstaltungen im Januar bis März 2016 sowie Bürgerstif-

tung FamilienStadt Eltville; 

hier: Flyer/Visitenkarte 

 

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Flyer zum Gutenberg-Winter und die Visitenkarte zur Bürgerstiftung 

FamilienStadt Eltville verteilt wurden. 

 

 

2.1.5 Kommunalwahl 2016; 

hier: Wahlhelfer gesucht 

 

Der Vorsitzende gibt die diesbezügliche Pressemitteilung bekannt. 

Diese ist der Niederschrift als Anlage (Anlage 2) beigefügt. 

 

 

2.1.6 städt. Seniorenfeier "Kreppelkaffee" in Eltville am 25.01.2016; 

hier: Einladung 

 

Die Einladung zur städt. Seniorenfeier, dem „Kreppelkaffee“, in Eltville am 25. Januar 2016 wurde bereits 

zu Beginn der Sitzung verteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Informationsveranstaltung zur Situation in den Notunterkünften für Flüchtlinge am 

10.12.2015 in Eltville 
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Der Vorsitzende berichtet kurz über die am 10. Dezember 2015 stattgefundene zweite Informationsveran-

staltung zur Situation in den Notunterkünften für Flüchtlinge in Eltville. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt hiervon Kenntnis. 

 

 

2.1.8 3. Quartalsbericht zum 30. September 2015 auf Grundlage des ordentli-

chen Ergebnisses 2015 

(MI-45/2015) 

 

Der Vorsitzende teilt mit, dass der o. g. Quartalsbericht bereits vor Sitzungsbeginn verteilt wurde. 

 

 

2.1.9 Feierstunde/Umtrunk im Anschluss an die Sitzung 

 

Der Vorsitzende lädt alle Anwesenden im Anschluss an die Sitzung zu einer kleinen Feierstunde für den 

zu Ehrenden sowie anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes zu einem kleinen Umtrunk sehr 

herzlich ein. 

 

 

2.2 des Magistrats 

 

2.2.1 Freibadstatistik 2015 (MI-41/2015) 

 

Die diesbezügliche Mitteilung ging den Stadtverordneten bereits mit der Einladung zur heutigen Sitzung 

zu. 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt hiervon Kenntnis. 

 

 

2.2.2 Antrag der SPD-Fraktion vom 24.02.2015 betreffend "kinderfreundliche 

Kommune" 

(MI-43/2015) 

 

Die diesbezügliche Mitteilung wurde den Stadtverordneten bereits mit der Einladung zur heutigen Sit-

zung zugesandt. 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt hiervon Kenntnis. 

 

 

2.2.3 Auflistung von Anträgen zur Beschlusskontrolle 

 

Die diesbezügliche Aufstellung ging den Stadtverordneten bereits mit der Einladung zur heutigen Sitzung 

zu. 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt hiervon Kenntnis. 

 

 

2.3 aus den Verbänden 

 

Zu diesem TOP erfolgt kein Bericht. 

Es besteht kein Beratungsbedarf. 

 

 

3. Haushalt 2016 
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3.1 Einbringung des Haushaltes 2016 

 

Auf die den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats in der heutigen Sitzung 

verteilten Haushaltsplanunterlagen wird hingewiesen. 

 

Hieran schließt sich die Etatrede des Ersten Stadtrates Peter Scheu zur Einbringung der Haushaltssat-

zung für das Haushaltsjahr 2016 an, die der Niederschrift als Anlage (Anlage 3) beigefügt ist. 

 

Beschluss:  - einstimmig - 

 

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 – mit Anlagen – wird gemäß § 97 Abs. 3 HGO 

dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung zugeleitet. 

 

 

3.2 Neufassung der Friedhofsordnung und der Gebührenordnung zur 

Friedhofsordnung der Stadt Eltville am Rhein 

(VL-594/2015) 

 

3.3 Mitteilung zu: Neufassung der Friedhofsordnung und der Gebührenord-

nung zur Friedhofsordnung der Stadt Eltville am Rhein; VL-594/2015 

(MI-44/2015) 

 

3.4 Antrag der SPD-Fraktion vom 05.10.2015 betreffend Umsetzung Kommu-

nales Investitions-programm (KIP) 

(FA-15/2015) 

 

3.5 Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der B'90/Die Grünen-

Fraktion vom 17.11.2015 

betreffend Senkung des Hebesatzes Grundsteuer B 

(FA-14/2015) 

 

Die o. g. Punkte 3.2 bis 3.5 werden wie zu Beginn der Sitzung vorgetragen, direkt in den Haupt- und Fi-

nanzausschuss überwiesen und dort im Zuge der Haushaltsberatungen mit aufgerufen. 

 

 

4. Vertrag über die Finanzierung der Planungen (Leistungsphasen 1 - 4) 

der Infrastrukturmaßnahme "Modernisierung und Barrierefreier Ausbau 

der Verkehrsstation Eltville" 

(VL-639/2015) 

 

Die Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 30. November 2015 sowie des Ausschusses für 

Stadtentwicklung vom 2. Dezember 2015 werden bekannt gegeben. 

 

Es erfolgen einige Redebeiträge. 

 

Beschluss: 

- 27 Dafür 

    2 Dagegen - 

 

Dem Vertrag über die Finanzierung der Planungen (Leistungsphasen 1 - 4) der Infrastrukturmaßnahme 

„Modernisierung und Barrierefreier Ausbau der Verkehrsstation Eltville“ wird zugestimmt. 

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden kassenwirksam anteilig in den Haushalten 2016 - 2018 veran-

schlagt. 

 

 

5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Villa Elvers“ (Neuaufstellung), 

Eltville; 

(VL-635/2015) 
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hier: Einleitungs- bzw. Aufstellungsbeschluss 

 

Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 2. Dezember 2015 wird bekannt gegeben. 

 

Es erfolgen zahlreiche Wortbeiträge. 

 

Beschluss: 

- 10 Dafür 

  17 Dagegen 

    2 Enthaltungen - 

 

Damit ist die vorliegende Beschlussvorlage abgelehnt. 

 

 

6. Beitritt in eine Energie-Erzeugungsgesellschaft (VL-652/2015) 

 

Der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 30. November 2015 wird bekannt gegeben. 

 

Aus allen Fraktionen erfolgen eingehende Wortbeiträge. 

 

 

Beschluss: 

-  6 Dafür 

  19 Dagegen 

    4 Enthaltungen - 

 

Damit ist die vorliegende Beschlussvorlage abgelehnt. 

 

 

7. Anfragen der Stadtverordneten an den Magistrat 

 

Es liegen keine Anfragen vor. 

 

 

Im Anschluss an die Stadtverordnetenversammlung nimmt der Vorsitzende gemeinsam mit dem Ersten 

Stadtrat die Ehrung des langjährigen Mandatsträgers, Stadtrat Weckel, vor und lädt anschließend alle 

Anwesenden zu einer kleinen Feierstunde für den Geehrten sowie zu einer kleinen Weihnachtsfeier an 

gleicher Stelle ein. 

 

Er dankt zum Abschluss des Jahres für die konstruktive Zusammenarbeit und wünscht allen Anwesenden 

und ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. 

 

 

 

 

 

 

Ingo Schon  Konstanze Graul 

Stadtverordnetenvorsteher  Schriftführerin 
 

 



Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-649/2015  

 Datum: 12. November 2015 

 

Aktenzeichen I/1-7 

Federführendes Amt Ehrungen, Jubiläen 

Vorlagenerstellung Doris Bayer 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 17. November 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

 

Betreff: 

Verleihung von Ehrenbezeichnungen 

 

Beschlussvorschlag: 

In Anerkennung und Würdigung einer über 20-jährigen kommunalpolitischen Tätigkeit für das Wohl 

ihrer Heimatstadt wird gemäß § 10 der Hauptsatzung der Stadt Eltville am Rhein vom 08. Mai 2007 

und § 3 der Ehrenordnung der Stadt Eltville am Rhein vom 17. Februar 2004 den nachstehend auf-

geführten Amts- und Mandatsträgern folgende Ehrenbezeichnung verliehen: 

 

Stadtältester:      Herr Joachim Weckel 

 

Sachverhalt: 

Die Stadt Eltville am Rhein kann gemäß § 28 Abs. 2 HGO Bürgern, die mindestens 20 Jahre Stadt-

verordnete, Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahlbeamte oder Mitglied eines Ortsbeirates waren, eine 

Ehrenbezeichnung verleihen. Die Ehrenordnung der Stadt Eltville am Rhein vom 17. Februar 2004 

sieht in § 3 folgende Ehrenbezeichnungen vor: 

 

Stadtverordnete = Stadtälteste/r 

Stadträte  = Ehrenstadträtin/rat 

Ortsbeiratsmitglieder = Ortsälteste/r 

 

Eine Überprüfung der Verwaltung hat ergeben, dass nachstehender Amts- und Mandatsträger die 

Voraussetzungen erfüllt: 

 

Stadtrat Herr Joachim Weckel 

 

Stadtverordnetenversammlung:                       vom 23.10.1995 bis 31.03.1997 

stellv. Stadtverordnetenvorsteher                    vom 01.04.1997 bis 31.03.2006 

Stadtverordnetenvorsteher                               vom 24.04.2006 bis 2011 

Stadtrat                                                                seit 2011 
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Er wirkte darüber hinaus noch im Ältestenrat, in der Umwelt-, Bau- und Planungskommission, im 

Hauptausschuss, in der Kommission "Bebauung Alter Sportplatz" und in der Verkehrskommission 

mit. 

Herr Weckel wurde am 16.01.2005 mit dem Landesehrenbrief ausgezeichnet. 

 

Ehrenbezeichnung: Stadtältester 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 

 



Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-625/2015  

 Datum: 08. September 2015 

 

Aktenzeichen I/4-4 866-00 

Federführendes Amt 
Forstwesen, Friedhofs- und Bestattungswesen, unbebau-

te Liegenschaften 

Vorlagenerstellung Herr Becker 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 10. November 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 

Ortsbeirat Hattenheim 09. Dezember 2015 

Ortsbeirat Martinsthal 09. Dezember 2015 

Ortsbeirat Rauenthal 09. Dezember 2015 

Ortsbeirat Eltville 10. Dezember 2015 

Ortsbeirat Erbach 10. Dezember 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

 

Betreff: 

Waldwirtschaftsplan 2016 

 

Beschlussvorschlag: 

Dem für das Jahr 2016 für den Stadtwald Eltville am Rhein aufgestellten Waldwirtschaftsplan vom 

17.08.2015 (Anlage) wird zugestimmt. 

 

Sachverhalt: 

Gemäß § 30 des Hessischen Forstgesetzes vom 10.11.1954 in der Fassung vom 10.09.2002 sind auf 

der Grundlage von periodischen Plänen jährliche Wirtschaftspläne zu erstellen. 

 

Der Landesbetrieb Hessen-Forst, Forstamt Rüdesheim, hat den Waldwirtschaftsplan für das Forst-

wirtschaftsjahr 2016 (Anlage) der Stadt Eltville am Rhein zur Beschlussfassung vorgelegt. Ausführli-

che Erläuterungen hierzu können dem Schreiben des Forstamts Rüdesheim vom 17.08.2015 (Anla-

ge) entnommen werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

(1) Wirtschaftsplan 2016 

 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 

 



























































































Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-650/2015  

 Datum: 12. November 2015 

 

Aktenzeichen III/2-2 

Federführendes Amt Bauberatung, kommunaler Hochbau, Denkmalschutz 

Vorlagenerstellung Petra Morgenroth 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 17. November 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

 

Betreff: 

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe; 

hier: Teilsanierung und Instandsetzung einer denkmalgeschützten Natursteinmauer auf 

dem Friedhof in Eltville 

 

Beschlussvorschlag: 

Bei der Kostenstelle 105231100 Denkmalschutz und Pflege/6165060 Instandhaltung Baudenkmäler 

wird eine überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Höhe von 

106.974,94 € beschlossen. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe bei der Kostenstelle 166111100 

Steuern, allg. Zuw., allg. Uml./5553000 Gewerbesteuer. 

 

Sachverhalt: 

In 2015 waren bereits für die Sanierung der unter Denkmalschutz stehende westlichen Naturstein-

mauer auf dem Friedhof in Eltville rd. 50.000,-€ veranschlagt. Nach neusten gebührenrechtlichen 

Tatbeständen, kann die Sanierung einer denkmalgeschützten Mauer nicht in die durch die Gebüh-

ren zu deckenden Kosten einbezogen werden. Die Abwicklung erfolgte somit außerhalb des Ge-

bührenhaushaltes Bestattungswesen unter der einschlägigen Kostenstelle 105231100 Denkmal-

schutz und Pflege. 

 

Bei der Durchführung der Arbeiten durch eine Fachfirma wurden jedoch weitere schadhafte, sanie-

rungsbedürftige sowie vom Einsturz gefährdete Mängel an anderen Stellen der Mauer festgestellt. 

Dies war bisher nicht vorhersehbar. Somit bestandenen erhebliche Risiken in Bezug auf die Stand-

sicherheit, deren Beseitigung als unabweisbar einzustufen war. Da die Schäden von so erheblicher 

Auswirkung waren, dass kein Statiker mehr die Standfestigkeit über eine absehbare Zeit bescheini-

gen wollte, wurde die Beseitigung dieser erheblichen Mängel bereits vorgenommen und entspre-

chend den geltenden Vergaberichtlinien durch den Magistrat beauftragt. 

 

Die o.g. Mängel wurden erfasst und die erforderlichen Sanierungs- und Sicherungsarbeiten in ei-

nem Leistungsverzeichnis aufgenommen. Das Leistungsverzeichnis war Grundlage für die Ange-

botseinholung. 
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5 Fachfirmen wurden aufgefordert ein Angebot abzugeben. Der Auftrag wurde durch den Magistrat 

an die Firma Lehner Bauunternehmen GmbH, Gartenstr. 9 in 65346 Eltville/Erbach vergeben. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 

 





Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Fraktionsantrag FA-13/2015  

  

 Datum: 19. November 2015 

 

Beratungsfolge Termin  Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 vorberatend 

Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport 

und Kultur 
03. Dezember 2015 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 beschließend 

 

Antrag der SPD-Fraktion - eingegangen am 17.11.2015 - betreffend "Voraussetzungen für den 

Ersatzneubau der TGS Erbach schaffen" 

 

Anlage(n): 

(1) Antrag SPD 

 







Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Fraktionsantrag FA-12/2015  

  

 Datum: 19. November 2015 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 vorberatend 

Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport 

und Kultur 
03. Dezember 2015 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 beschließend 

 

Antrag der Fraktion B'90/Die Grünen vom 17.11.2015 betreffend Bereitstellung städt. Grundstücks-

fläche für TGS Erbach 

 

Anlage(n): 

(1) Antrag Grüne 

 







Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Mitteilungsvorlage  

Drucksache MI-45/2015  

 Datum: 23. November 2015 

 

Aktenzeichen 901/05/08 

Federführendes Amt Kämmerei (FB-Leitung) 

Vorlagenerstellung Maik Lang 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 24. November 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

 

Betreff: 

3. Quartalsbericht zum 30. September 2015 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 

2015 

 

Sachverhalt: 

Die Berichterstattung erfolgt auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses (Schutzschirmergebnis) 

und den Buchungen / wesentlichen periodischen Zuordnungen bis zum 30. September 2015. Das 

Quartalsergebnis schließt mit einem Überschuss von 950.413 EUR ab. 

 

Grundsätzlich werden alle Erträge und Aufwendungen monatsgenau verbucht. Dies gilt insbeson-

dere für wiederkehrende Verpflichtungen. Ausnahmen von diesem Grundsatz bilden z.B. die Bei-

träge für Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, Abrechnungen im Rahmen der IKZ, Beiträge 

für Versicherungen, Aufwendungen für Einzelvorhaben wie z.B. Feste, konkrete Sanierungsmaß-

nahmen, Wahlen und Entscheide. Auch Aufwendungen an Versorgungskassen, Rechnungsprü-

fungsgebühren, Schuldendiensthilfen und laufende Zuschüsse werden bei Abruf / Zuteilung und 

somit ggf. zum Jahresanfang / -ende verbucht. Saisonbetriebe / witterungsabhängige Arbeiten wie 

im Freibad, im Bereich Forsten und beim Winterdienst können auch nicht monatlich in gleicher 

Höhe verbucht werden. Erträge aus Aktien, Aufwendungen für Verw.- u. Beförsterungskosten, Zin-

sen aus Derivatgeschäften und dem Schutzschirm, innere Verrechnungen bei der Straßenentwässe-

rung, Kosten für Zweckverbände und die Abbildung der Inanspruchnahme / Bildung von Rückstel-

lungen, insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie den FAG-

Rückstellungen, stehen erst zum Jahresende fest. Zusätzlich wird die Inanspruchnahme der Auf-

wendungen für Sach- und Dienstleistungen durch die grds. in den ersten Monaten geltende vorläu-

fige Haushaltsführung beschränkt. Daraus resultierte insbesondere im Bereich der Aufwendungen 

in Bezug auf die bisherigen Quartale eine geringfügig bessere Prognose, die sich mit dem 3. Quar-

tal grds. relativiert, wie der Erreichungsgrad von 72,9% beim Gesamtbetrag der ordentlichen Auf-

wendungen aufzeigt. Weiterhin erfolgte zusätzlich eine ansatzgenaue Untersuchung konkreter / 

möglicher Abweichungen bis zum Jahresende. Daraus ergibt sich auch, dass zum Jahresende eher 

mit dem geplanten ordentlichen Ergebnis / ordentlichen Fehlbetrag von 400.499 EUR zu rechnen 

ist. 
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Größere Abweichungsrisiken liegen insbesondere in den Bereichen: 

 

Bestattungswesens mit bis zu 50.000 EUR, 

Friedhofsmauern mit unabweisbaren Mehrbedarfen bei der Schadensbeseitigung i.H.v. 106.000 

EUR und 

Kitas anderer Träger mit voraussichtlichen Mehrbedarfen bei den Betriebskosten von vorraussicht-

lich bis zu 250.000 EUR. 

 

Des Weiteren schlossen die Steueranteile aus Einkommen insbesondere im 1. Quartal 2015 weit 

besser ab, als mit dem Herbsterlass prognostiziert. Für das 3. Quartal mussten nun aber das erste 

Mal kleinere Rückgänge innerhalb der prognostizierten Steigerungen verzeichnet werden. Diese 

Entwicklung wurde bereits im Haushalt 2016 berücksichtigt. 

 

Im Bereich der Gewerbesteuer liegt eine besonders gute Entwicklung vor. Aktuell liegt hier das 

Anordnungssoll mit 1.506.128 EUR über dem Ansatz 2015 und bietet somit Möglichkeiten, die v.g. 

Abweichungen zu kompensieren. 

 

Zusätzlich muss an dieser Stelle bereits ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein wesentlicher 

Teil der Gewerbesteuermehrerträge bereits durch gesetzliche Vorgaben wie die Gewerbesteu-

erumlage und die verpflichtende Bildung von Rückstellungen nach dem damit verbunden Finanz-

ausgleichsgesetz gebunden / als zusätzlicher Aufwand abzubilden sind, da sich diese Aufwands-

positionen proportional zu den Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer mit entwickeln. 

 

So resultieren aus den v.g. Mehrerträgen auch Mehraufwendungen i.H.v. 266.469 EUR bei der Ge-

werbesteuerumlage und voraussichtliche Mehraufwendungen für künftige Kreis- und Schulumla-

gen in Form von FAG-Rückstellungen, von vorraussichtlich bis zu 750.000 EUR, die zum 31.12.2015 

aufwandswirksam abzubilden sind. 

 

Da die Gewerbesteuer starken unterjährigen Schwankungen unterworfen ist und es immer wieder 

auch zu erheblichen Rückzahlungsverpflichtungen kommen kann, liegen dem Eintritt dieser Steu-

ererträge weiterhin nicht zu unterschätzende Einflussfaktoren zugrunde. Ggf. treten Negativwir-

kungen auch erst in einem der Folgejahre auf, da erst dann die entsprechenden Veranlagungen der 

Vorjahre durch das Finanzamt erfolgten. 

 

Es kann aber im Wesentlichen davon ausgegangen, dass das vereinbarte Haushaltsdefizit 2015 mit 

einem Betrag von 400.499 EUR auch unter den v.g. Punkten erreicht werden kann. Somit kann es in 

2015 auch möglich werden, nicht nur das vereinbarten Schutzschirmdefizit i.H.v. 1.405.354 EUR weit 

zu unterschreiten, sondern auch die aufzuholenden Abweichungen aus dem Vorjahr mit einem vor-

raussichtlichen Konsolidierungsbetrag i.H.v. 1.004.855 EUR zu kompensieren. 

 

 

Anlage(n): 

(1) Quartalsbericht zum 30.09.2015_Stadt Eltville am Rhein 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 

 



Amt I -Haupt- und Finanzverwaltung-
-Kämmerei-
Az.: 901/05/08

23.11.2015

3. Quartalsbericht zum 30. September 2015 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2015

Name
Ansatz

Rechnungsjahr
Vorl. Ergebnis

zum 30.09.15
Erreichungsgrad

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.454.027,00 -1.040.684,80 71,6%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.090.490,42 -3.110.192,98 76,0%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -473.449,00 -464.986,71 98,2%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. 0,00 0,00 0,00
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml -21.535.309,49 -16.930.655,83 78,6%
06 Erträge aus Transferleistungen -801.684,00 -624.194,76 77,9%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -3.476.428,00 -2.133.852,70 61,4%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -844.570,67 -633.428,00 75,0%
09 Sonstige ordentliche Erträge -743.987,00 -561.666,08 75,5%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -33.419.945,58 -25.499.661,86 76,3%
11 Personalaufwendungen 5.032.200,00 3.395.536,14 67,5%
12 Versorgungsaufwendungen 934.725,33 694.682,98 74,3%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.060.767,20 5.027.086,47 71,2%
14 Abschreibungen 2.018.286,02 1.564.645,44 77,5%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw. 5.851.041,00 4.311.589,47 73,7%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 12.431.956,07 9.367.810,26 75,4%
17 Transferaufwendungen 9.000,00 1.044,02 11,6%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.148,00 29.425,66 139,1%
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 33.359.123,62 24.391.820,44 73,1%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -60.821,96 -1.107.841,43
21 Finanzerträge -559.150,00 -512.073,08 91,6%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.020.471,50 669.501,70 65,6%
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) 461.321,50 157.428,62
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) -33.979.095,58 -26.011.734,94 76,6%
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22) 34.379.595,12 25.061.322,14 72,9%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)* 400.499,54 -950.412,81
*Das Ordentliche Ergebnis bildet die mit dem Kommunalen Schutzschirm vereinbarte Zielgröße ab. Aktueller Überschuss (-) / Aktueller Fehlbetrag (+).

Weitere Ergebnissgrößen im unterjährigen Vergleich:

Name
Ansatz

Rechnungsjahr

bisherige 
Sollstellungen 
zum 30.09.15 / 

31.12.15

vorl. 
Erreichungsgrad

Schlüsselzuweisungen -2.459.938,00 -2.459.938,00 100,0%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz* -801.684,00 -624.194,76 77,9%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* -11.007.930,00 -8.112.073,04 73,7%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* -679.930,00 -566.410,80 83,3%
Grundsteuer A -325.252,97 -324.768,75 99,9%
Grundsteuer B -3.660.696,52 -3.702.616,77 101,1%
Gewerbesteuer -5.750.000,00 -7.256.127,93 126,2%
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer -10.500,00 -7.123,33 67,8%
Hundesteuer -66.000,00 -66.403,72 100,6%
Zweitwohnungssteuer -35.000,00 -32.368,59 92,5%
Kompensationsumlage § 40c FAG 340.502,47 340.502,47 100,0%
Kreisumlage 6.242.545,00 6.242.545,00 100,0%
Schulumlage 4.729.201,00 4.729.201,00 100,0%
Gewerbesteuerumlage 1.017.307,60 1.283.776,48 126,2%
* Die Werte entsprechen dem Bescheid zum 3. Quartal vom 30.10.15.

gez. Patrick Kunkel
Bürgermeister

Anlage zur Mitteilung an den Magistrat, den Haupt- und Finanzausschuss und die Stadtverordnetenversammlung



Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Mitteilungsvorlage  

Drucksache MI-41/2015  

 Datum: 10. November 2015 

 

Aktenzeichen IV/1 

Federführendes Amt 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Kindertagesstätten 

und Sport (Amtsleitung) 

Vorlagenerstellung Jasmin Dombo 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 17. November 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 

Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport 

und Kultur 
03. Dezember 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

 

Betreff: 

Freibadstatistik 2015 

 

Sachverhalt: 

Erläuterungen zur Freibadstatistik 2015: 

 

Wie bereits im Vorjahr wird, um eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren zu ermöglichen, die Ge-

genüberstellung der Einnahmen und Besucherzahlen seit 2009 fortgeschrieben (Anlage 1). 

 

Die Einnahmen durch Saisonkarten sind rückläufig. Trotz der Schaffung weiterer Modelle der Sai-

sonkarten konnten keine zusätzlichen Einnahmen generiert werden. Insbesondere bei den Saison-

karten für Jugendliche sollten über die neuen Ferienkarten weitere Einnahmen erzielt werden. In 

der nächsten Saison wird die Werbung für diese Karten weiter ausgebaut, um einen höheren Absatz 

zu erzielen. 

 

Die Zahl der Einzeleintritte ist aufgrund des guten Wetters stark angestiegen. 

 

Der Vergleich zu den Vorjahren zeigt, dass die Temperatur deutlich über dem Durchschnitt der 

Vorjahre lag. 

 

            Mai       Juni      Juli         August    September    Mittelwert 

2009    15,70    17,20    19,80      20,90       16,50              18,02 

2010    12,30    18,80    22,20     18,20        13,90              17,08 

2011    16,30    18,50    17,70     19,40        17,00              17,78 

2012    16,60    17,30    19,40     20,80        15,20              17,86 

2013    13,00    17,80    22,30     19,90        15,40              17,68 

2014    14,30    18,60    21,10     17,50        16,60              17,62 

2015    14,50    18,10    22,30     21,70        14,60              18,24 

Quelle: http://www.wetterkontor.de/de/monatswerte-station.asp?id=10637 



Drucksache MI-41/2015 Seite - 2 - 

 

Die Verteilung der Einnahmen können der beigefügten Produktstatistik (Anlage 2) entnommen 

werden. 

 

 

Hinweise zur Verdeutlichung der Produktstatistik: 

 

Bezeichnung: 

Unter der Spalte „Bezeichnung“ sind alle Produkte aufgeführt, die das Eltviller Freibad anbietet. 

Die Produkte werden durch ihre Anfangsziffern aufgegliedert: 

1 Angebote für Erwachsene / über 18 Jahren 

2 Kinder und Jugendliche 

3 Familienkarten 

4 verschiedene Einnahmequellen 

5 Kurse 

6 Nachzahlungen 

7 Rabattierungen 

8 Einnahmen aus Verkauf von Schwimmutensilien 

9 Alte Münzen des ehem. Kassensystems 

Die Abkürzung „EL“ steht für den tatsächlichen Badbesuch. Deshalb werden dort auch in den Spal-

ten „Besucher Kinder“ und „Besucher Erw.“ die Zahl der Eintritte verzeichnet. Ohne den Hinweis 

„EL“ handelt es sich um die Bezahlung am Kassenautomat. Deshalb sind dort die Spalten „Umsatz 

Netto EURO“ und „Umsatz Brutto EURO“ befüllt. 

Die Abkürzung „PK“ bedeutet Personalkasse. In diesem Fall werden die Karten direkt an der Kasse 

bezahlt. Die Besucher gehen dann ohne Benutzung des Drehkreuzes in das Bad. Deshalb sind dort 

alle vier genannten Spalten befüllt. 

 

Für Fragen zur Freibadstatistik stehen Ihnen Herr Strauch und Frau Dombo gerne zur Verfügung. 

 

Anlage(n): 

(1) Anlage 1 Statistik Gesamt 

(2) Anlage 2 Produktstatistik 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 

 



Anlage 1

Abschlussstatistik der Freibadsaison     

2015



Abschlussstatistik der Freibadsaison 2015

Gegenüberstellung der Einnahmen und Besucherzahlen 2009 - 2015

Saison 2009 Saison 2010 Saison 2011 Saison 2012 Saison 2013
Einnahmenart Anzahl Einnahmen Anzahl Einnahmen Anzahl Einnahmen Anzahl Einnahmen Anzahl Einnahmen Anzahl Einnahmen Anzahl Einnahmen
Saisonkarten 
Erwachsene 405 26.810,00 (          430 25.480,00 (          393 23.345,00 (       383 23.100,00 (          353 26.386,25 (          377 27.835,00 (          334 29.497,50 (          
Saisonkarten 
Jugendliche 267 4.914,00 (            203 3.511,50 (            264 5.101,50 (         165 3.253,50 (            222 3.915,00 (            220 5.310,00 (            130 3.501,25 (            
Saisonkarten 
gesamt

Einzeleintritt 
Erwachsene 18.017 63.059,00 (          16.719 58.516,50 (          9.010 31.535,00 (       19.943 69.800,50 (          22.657 90.628,00 (          13.352 53.808,00 (          22.950 91.800,00 (          
Einzeleintritt 
Jugendliche 13.334 20.001,00 (          11.821 17.731,50 (          7.832 11.748,00 (       13.935 20.902,50 (          14.080 28.160,00 (          7.923 15.846,00 (          10.734 21.468,00 (          
Zehner 
Erwachsene 445 13.350,00 (          486 14.580,00 (          339 10.170,00 (       387 11.610,00 (          537 17.184,00 (          427 13.664,00 (          639 20.448,00 (          
Zehner 
Jugendliche 488 6.344,00 (            483 6.279,00 (            303 3.939,00 (         376 4.888,00 (            417 6.255,00 (            344 5.160,00 (            550 8.250,00 (            

Abendtarif 4.760 7.140,00 (            4.262 6.393,00 (            2.905 4.357,50 (         4.717 7.075,50 (            2.805 7.012,50 (            1.202 3.005,00 (            4.522 11.305,00 (          
Familienkarte      
1+2 1.615 9.690,00 (            3.027 18.162,00 (          
Familienkarte      
2+3 251 2.761,00 (            358 3.938,00 (            
Einzeleintritt 
gesamt 103.934,00 (      175.371,00 (      

Sonstige 
Einnahmen 12.242,50 (       4.408,30 (         

Rabatte 1.027,50 (-         

Einnahmen 
gesamt 149.321,50 (      211.750,55 (      

Besucherzahl 
gesamt

Saison 2015

32.998,75 (                     

77.691

Saison 2014

33.145,00 (                     

51.28862.376

145.033,37 (                  

69.881

188.770,35 (                  

70.772

133.381,69 (                  

65.294

90.862,82 (                 

48.382

142.715,66 (                  

109.894,00 (                  103.500,00 (                  61.749,50 (                 114.276,50 (                  149.239,50 (                  

1.097,66 (                     890,19 (                        666,82 (                      4.403,37 (                     9.229,60 (                     

31.724,00 (                    28.991,50 (                    28.446,50 (                 26.353,50 (                    30.301,25 (                    



Abschlussstatistik der Freibadsaison 2015

Übersicht über den Saisonkartenverkauf im Vergleich 2014 / 2015

Aufteilung Saisonkarten Erwachsene 2014
Anzahl Art Einnahmen Anzahl Besucher
155 regulär 5.162               
114 50% Rabatt 2.933               
108 25% Rabatt 4.946               
377 27.835,00 (          13.041             

Aufteilung Saisonkarten Jugendliche
Anzahl Art Einnahmen Anzahl Besucher
47 regulär 2.115,00 (            515                  
19 3. Kind -  (                    208                  
74 Anschlusskarte 1.665,00 (            1.197               
56 50% Rabatt 1.260,00 (            440                  
24 Anschlusskarte 50% (Bethanien) 270,00 (               -
220 5.310,00 (            2.360               

Aufteilung Saisonkarten Erwachsene 2015
Anzahl Art Einnahmen Anzahl Besucher
102 regulär 4.467               
93 50% Rabatt 3.235               
85 25% Rabatt 4.870               
35 Frühschwimmer 1.050,00 (            601                  
2 Frühschwimmer 25% 45,00 (                 s.o.
3 Frühschwimmer 50% 45,00 (                 s.o.
11 Spätschwimmer 660,00 (               384                  
1 Spätschwimmer 25% 45,00 (                 s.o.
2 Spätschwimmer 50% 60,00 (                 s.o.
334 29.497,50 (       13.557           

Aufteilung Saisonkarten Jugendliche
Anzahl Art Einnahmen Anzahl Besucher
34 regulär 1.530,00 (            562                  
9 3. Kind -  (                    217                  
57 Anschlusskarte 1.282,50 (            1.066               
8 50% Rabatt 180,00 (               44                    
3 Anschlusskarte 50% (Bethanien) 33,75 (                 -
19 Ferienkarten 475,00 (               65                    
130 3.501,25 (         1.954             

8.287,50 (                         

13.260,00 (                       
6.045,00 (                         

5.415,00 (                         
7.695,00 (                         

14.725,00 (                       



Selektionskriterien
Wochentag: Alle
Profitcenter: Alle
Produktgruppe: Alle
Produkt-Nr: Alle

Bezeichnung Besucher Besucher Absatz Umsatz Netto Umsatz Brutto
Kinder Erw. EURO EURO

Freibad Eltville
Produktstatistik

Produkt

Rabatt Netto
aus Einnahme

Rabatt Brutto
aus Einnahme

Zeitraum: 01.01.2015 - 25.10.2015OhneZeitintervall:

Besucher/Umsatz

1001 / EL Einzeleintritt über 18 0 5.183 5.183 0,00 0,00 0,00 0,00
1002 / Einzelkarte über 18 0 0 5.270 19.700,95 21.080,00 0,00 0,00
1003 / EL Zehnerkarte über 18 0 4.828 4.828 0,00 0,00 0,00 0,00
1004 / Zehnerkarte über 18 0 0 599 17.914,02 19.168,00 0,00 0,00
1005 / EL Saisonkarte über 18 0 4.467 4.467 0,00 0,00 0,00 0,00
1006 / Saisonkarte über 18 0 0 102 12.392,52 13.260,00 0,00 0,00
1007 / EL Saison 50 % Erw 0 3.235 3.235 0,00 0,00 0,00 0,00
1008 / Saison 50 % Erw 0 0 93 5.649,53 6.045,00 0,00 0,00
1009 / EL Saison 25 % Erw 0 4.870 4.870 0,00 0,00 0,00 0,00
1010 / Saison 25 % Erw 0 0 85 7.745,33 8.287,50 0,00 0,00
1011 / Abendtarif ab 17.00 Uhr 0 1.693 1.693 3.955,61 4.232,50 0,00 0,00
1012 / EL Erw -Saison Frührschwimmer 0 601 601 0,00 0,00 0,00 0,00
1013 / Erw-Saison Frühschwimmer 0 0 35 981,31 1.050,00 0,00 0,00
1014 / EL Erw-Saison Spätschwimmer 0 384 384 0,00 0,00 0,00 0,00
1015 / Erw-Saison Spätschwimmer ab .. 0 0 11 616,82 660,00 0,00 0,00
1016 / Erw-Frühschwimmer-saison 25 % 0 0 2 42,06 45,00 0,00 0,00
1017 / Erw-Frühschwimmer Saison 50% 0 0 3 42,06 45,00 0,00 0,00
1018 / Erw-Spätschwimmer 25% 0 0 1 42,06 45,00 0,00 0,00
1019 / Erw-Spätschwimmer 50% 0 0 2 56,07 60,00 0,00 0,00
1101 / Einzeleintritt über 18 PK 0 17.680 17.680 66.093,50 70.720,00 0,00 0,00
1111 / Abendtarif ab 17.00 Uhr PK 0 2.829 2.829 6.609,82 7.072,50 0,00 0,00
1121 / Zehner Erwachsene PK 0 0 40 1.196,26 1.280,00 0,00 0,00
1131 / Zehner Jugendliche/Kinder PK 0 0 31 434,58 465,00 0,00 0,00
1132 / Gutschein 10er Erwachsen PK 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 / EL Einzeleintritt unter 18 3.933 0 3.933 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 / Einzelkarte unter 18 0 0 3.972 7.424,30 7.944,00 0,00 0,00
2003 / EL Zehnerkarte unter 18 3.925 0 3.925 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 / Zehnerkarte unter 18 0 0 519 7.275,70 7.785,00 0,00 0,00
2005 / EL Saisonkarte unter 18 562 0 562 0,00 0,00 0,00 0,00
2006 / Saisonkarte unter 18 0 0 34 1.429,91 1.530,00 0,00 0,00
2007 / EL Saison 3. Kind 217 0 217 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 / Saisonkarte 3. Kind 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 / EL Anschlußkarte Jug. 1.066 0 1.066 0,00 0,00 0,00 0,00
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Freibad Eltville
Produktstatistik

Zeitintervall: Ohne

Produkt

Selektionskriterien Keine

Rabatt Brutto
aus Einnahme

Zeitraum: 01.01.2015 - 25.10.2015

Bezeichnung Besucher Besucher Absatz Umsatz Netto Umsatz Brutto
Kinder Erw. EURO EURO

Rabatt Netto
aus Einnahme

Besucher/Umsatz

2010 / Saison Anschlußk. Jug. 0 0 57 1.198,60 1.282,50 0,00 0,00
2011 / EL Saison 50 % Jug 44 0 44 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 / Saison 50 % Jug 0 0 8 168,22 180,00 0,00 0,00
2013 / Saison Anschlk. Jug 50 % 0 0 3 31,54 33,75 0,00 0,00
2014 / EL Ferienkarte Jug+Schüler 65 0 65 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 / Ferienkarten Jug+Schüler 0 0 19 443,93 475,00 0,00 0,00
2101 / Einzeleintritt unter 18 PK 6.762 0 6.762 12.639,26 13.524,00 0,00 0,00
2111 / Kind unter 4 Jahren 3.007 0 3.007 0,00 0,00 0,00 0,00
2131 / Gutschein 10er Jugendliche PK 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3001 / Familie 1+2 858 429 429 2.405,61 2.574,00 0,00 0,00
3002 / Familie 2+3 207 138 69 709,35 759,00 0,00 0,00
3101 / Familie 1+2 PK 5.196 2.598 2.598 14.568,23 15.588,00 0,00 0,00
3102 / Familie 2+3 PK 867 578 289 2.971,03 3.179,00 0,00 0,00
4001 / Bahnmiete Verein, .. 0 0 196 1.647,06 1.960,00 0,00 0,00
4002 / Bahnmiete Schwimmschulen 0 0 8 168,07 200,00 0,00 0,00
4005 / Toilettenbenutzung tag pauschal 0 0 5 84,03 100,00 0,00 0,00
4006 / Bahnmiete 0,5 Stunden Verein, .. 0 0 33 138,66 165,00 0,00 0,00
4007 / Bahnmiete Firmen, privat Personen 0 0 9 226,89 270,00 0,00 0,00
4011 / Kartenpfand + 0 0 220 1.478,99 1.760,00 0,00 0,00
4012 / Kartenpfand - 0 0 213 -1.431,93 -1.704,00 0,00 0,00
4021 / Schwimm-Sportfest Schule 0 0 1 168,07 200,00 0,00 0,00
4022 / Kreis-Jugendfeuerwehr Sportfest 0 0 1 84,03 100,00 0,00 0,00
4023 / Duscheinnahmen 2015 0 0 1 997,73 1.187,30 0,00 0,00
4024 / Miete Nichtschwimmer Bereich 0 0 1 42,02 50,00 0,00 0,00
4111 / Tischkicker Einnahmen 0 0 176 147,90 176,00 0,00 0,00
7001 / Rabatt Vorverkauf Saisonkarte 0 0 180 -756,30 -900,00 0,00 0,00
7002 / Rückerstattung Mirarbeiterrabatt 0 0 1 -27,31 -32,50 0,00 0,00
7004 / Rücker. S-karte 50% 0 0 1 -60,75 -65,00 0,00 0,00
7007 / Rückerstattung Spät-s-50% 0 0 2 -28,04 -30,00 0,00 0,00
8001 / Schwimmbrille Boston Mirrow 0 0 16 176,47 210,00 0,00 0,00
8002 / Schwimmbrille Cancun 0 0 23 233,19 277,50 0,00 0,00
8003 / Schwimmbrille Rimini 0 0 27 210,08 250,00 0,00 0,00
8004 / Schwimmbrille Biarritz 0 0 15 170,17 202,50 0,00 0,00
8005 / Schwimmhaube Sealife 0 0 12 23,95 28,50 0,00 0,00
8006 / Gürtel Runner 0 0 3 31,51 37,50 0,00 0,00
8007 / Schimmgürtel Woman 0 0 2 37,82 45,00 0,00 0,00
8008 / Kindergürtel Sealife 0 0 7 71,85 85,50 0,00 0,00
8009 / Sonnenhut klein 0 0 2 25,21 30,00 0,00 0,00
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Freibad Eltville
Produktstatistik

Zeitintervall: Ohne

Produkt

Selektionskriterien Keine

Rabatt Brutto
aus Einnahme

Zeitraum: 01.01.2015 - 25.10.2015

Bezeichnung Besucher Besucher Absatz Umsatz Netto Umsatz Brutto
Kinder Erw. EURO EURO

Rabatt Netto
aus Einnahme

Besucher/Umsatz

8010 / Sonnenhut groß 0 0 1 8,40 10,00 0,00 0,00
8011 / Schwimmflügel standard 0 0 49 195,38 232,50 0,00 0,00
8012 / Tauchring blau oder pink 0 0 15 58,82 70,00 0,00 0,00
8013 / Strandball blau oder rot 0 0 38 302,52 360,00 0,00 0,00
8014 / Strandtennis-Set 0 0 2 8,40 10,00 0,00 0,00
8015 / Windel 0 0 9 63,03 75,00 0,00 0,00
8016 / Tauchringe Set 0 0 2 8,40 10,00 0,00 0,00
8017 / Sonnencreme Sport 75ml 30UV 0 0 10 33,61 40,00 0,00 0,00
8018 / Sonnencreme Kinder 100ml 50UV 0 0 6 30,25 36,00 0,00 0,00
9971 / Alte Münzen Erw 0 940 940 0,00 0,00 0,00 0,00
9991 / Alte Münzen kind 529 0 529 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 27.238 50.453 82.387 199.306,35 213.816,55 0,00 0,00

Gesamt 27.238 50.453 82.387 199.306,35 213.816,55 0,00 0,00
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Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Mitteilungsvorlage  

Drucksache MI-43/2015  

 Datum: 17. November 2015 

 

Aktenzeichen I/Jugendpflege 

Federführendes Amt Kinder und Jugendpflege 

Vorlagenerstellung Frau Wolf 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 24. November 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 

Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport 

und Kultur 
03. Dezember 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

 

Betreff: 

Antrag der SPD-Fraktion vom 24.02.2015 betreffend "kinderfreundliche Kommune" 

 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, Sport und Kultur vom 12.03.2015 wurde die 

Verwaltung beauftragt, die Möglichkeit der Anerkennung der Stadt als Kinder-freundliche Kommu-

ne und insbesondere die finanziellen Auswirkungen dieser Anerkennung zu prüfen. Grundlage war 

der Antrag der SPD vom 24.02.2015 „Kinderfreundliche Kommune Eltville am Rhein“ (s. Anlage 1, 

Auszug Protokoll JSSK). 

 

Auf der Webside www.kinderfreundliche-kommunen.de sind folgende Kosten des Siegelverfahrens 

angegeben: 

 

Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern zahlen für die ersten vier Jahre des Verfahrens  4.000 € 

pro Jahr. Weitere Kosten entstehen durch die Bereitstellung von Personal, durch die Umsetzung des 

Aktionsplanes für diese 4 Jahre, für Öffentlichkeitsarbeit und für Veranstaltungen (s. Anlage 2, Kos-

ten des Siegelverfahrens). Nach Beschlussfassung des Aktionsplanes wird das Siegel vorläufig für 

vier Jahre verliehen. Leistungen, die durch diese Kosten gedeckt werden, sind in Anlage 3, „Vorha-

ben und Siegel Kinderfreundliche Kommune“ aufgeführt. 

 

Um diese Ausgaben zu konkretisieren, hat die Verwaltung mit der zuständigen Geschäftsführerin 

„Kinderfreundliche Kommunen e.V.“, Frau Brückner, am 22.10.2015 telefonisch Kontakt aufgenom-

men. 

Laut Frau Brückner lassen sich die Kosten nicht genau bestimmen, diese seien von Kommune zu 

Kommune unterschiedlich. Sicher ist nur, dass zu den 16.000 € in vier Jahren noch 3 x 2.000 € für die 

erneute Umsetzung eines Aktionsplanes hinzukämen. 

Nach diesen sieben Jahren wird das Siegel endgültig vergeben. 
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Allerdings kann man davon ausgehen, dass es nicht ohne Bereitstellung zusätzlicher Personalres-

sourcen gehen wird. Die neun Bausteine einer „Kinderfreundlichen Kommune“, die für Verwaltung 

und Bürger gleichermaßen verbindlich werden müssen, empfehlen die Einrichtung von Kinderbe-

auftragten in den einzelnen Ämtern (s. Anlage 4, „Die neun Bausteine im Detail“). 

Die Stadt Weil am Rhein z. B., eine 30.000 Einwohner Gemeinde an der schweizerischen Grenze, 

hat eine 60%-Stelle für diese Aufgabe geschaffen (s. Anlage 5, E-Mail Frau Rimkus). 

Taunusstein, das gerade den Aktionsplan für die ersten vier Jahre des Siegelverfahrens beschlos-

sen hat, richtet nach mündlicher Auskunft der Stadtverwaltung ein halbe Stelle dafür ein. Hier sei 

auch darauf hingewiesen, dass eine Methode für die lokale Beteiligung von Kindern und Jugendli-

chen das betreute Brettspiel „stadtspieler JUGEND“ ist, das nicht zwingend verwendet werden 

muss, aber empfohlen wird, und das Taunusstein gerade für 5.000 € gekauft hat (ebenfalls mündli-

che Auskunft Stadtverwaltung, s. auch Anlage 6, S. 10f, „Kinderfreundliche Kommunen“). 

 

Das Vorhaben, die UN-Kinderrechtskonvention mit dem Siegelverfahren „Kinderfreundliche Kom-

munen“ lokal umzusetzen, ist ambitioniert und kann bei ebenso ambitionierter Umsetzung sicher-

lich zu einer besseren Berücksichtigung von Kinderrechten in Kommunen beitragen. Sechs  Schrit-

te, die vom Verein und der Sachverständigenkommission begleitet werden und sich wiederum auf 

die neun Bausteine beziehen, muss die Kommune gehen: Beschlussfassung, Standortbestimmung, 

lokale Beteiligungsverfahren mit Kindern und Jugendlichen, Aktionsplan und Beschluss, Vergabe 

der Auszeichnung für vier Jahre und Umsetzung/Prozessbegleitung und Prüfbericht. Zweimal wer-

den die Fort-schritte vom Verein evaluiert. Anschließend wiederholt sich dieser Prozess in der drei-

jährigen Phase (s. Anlage 6, S. 8, „Kinderfreundliche Kommunen“). 

 

Fazit: 

Die Vorgehensweise macht deutlich, dass das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ nicht ohne 

ausreichende Investitionen in Personal und Sachmittel zu haben ist. In Anbetracht der derzeitigen 

Finanzsituation empfiehlt die Verwaltung deshalb, hiervon derzeit abzusehen. 

 

Anlage(n): 

(1) Erläuterungen Kinderfreundliche Kommune 

(2) Konzeption Kinderfreundliche Kommune 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 

 





















































Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-594/2015  

 Datum: 18. Juni 2015 

 

Aktenzeichen 731-00 

Federführendes Amt 
Forstwesen, Friedhofs- und Bestattungswesen, unbebau-

te Liegenschaften 

Vorlagenerstellung Herr Becker 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 23. Juni 2015 

Magistrat 30. Juni 2015 

Magistrat 08. September 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 21. September 2015 

Ortsbeirat Hattenheim 30. September 2015 

Ortsbeirat Rauenthal 30. September 2015 

Ortsbeirat Eltville 01. Oktober 2015 

Ortsbeirat Erbach 01. Oktober 2015 

Stadtverordnetenversammlung 05. Oktober 2015 

Ortsbeirat Martinsthal 14. Oktober 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 01. Februar 2016 

Stadtverordnetenversammlung 29. Februar 2016 

 

Betreff: 

Neufassung der Friedhofsordnung und der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der 

Stadt Eltville am Rhein 

 

Beschlussvorschlag: 

I. 

1. Der Neufassung der Friedhofsordnung der Stadt Eltville am Rhein wird in der vorgelegten Form 

(Anlage 1) zugestimmt. 

 

2. Der Neufassung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Eltville am Rhein wird in 

der vorgelegten Form (Anlage 2) zugestimmt. 

 

II. 

Bei den gestalterischen Umsetzungen der neuen Grabalternative in Form von individuell gestaltba-

ren Gemeinschaftsgrabfeldern für Urnen- und Erdbestattungen (Rosengrabfelder, Baumgrabfelder) 

sind die Ortsbeiräte einzubeziehen. 
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Sachverhalt: 

Zu Ziffer 1. des Beschlussvorschlages: 

Die neue Friedhofsordnung trägt den Anforderungen einer zeitgerechten Bestattungskultur und 

dem kommunalen Anspruch der Kostendeckung in Einklang zu bringen, Rechnung. Weiterhin wur-

den redaktionelle Änderungen und Anpassungen an die Mustersatzung des Hess. Städte- und Ge-

meindebundes vorgenommen. 

Neben den Beisetzungen im anonymen Grabfeld und in den Urnenwänden soll nunmehr mit der 

Einrichtung von individuell gestaltbaren Gemeinschaftsgrabfeldern für Urnen- und Erdbestattungen 

(Rosengrabfelder, Baumgrabfelder) eine weitere Grabalternative ohne langjährigen Pflegeaufwand 

für die Angehörigen eingeführt werden.  

 

Die Anlage der Gemeinschaftsgrabfelder erfolgt als Rasenfläche, deren Pflege der Stadt obliegt. 

Vorgesehen sind leicht versenkte Namenstafeln alternativ Namenstafel an zentraler Stelle. 

 

Zu Ziffer 2. des Beschlussvorschlages: 

Nach § 93 Absatz 2 HGO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ein-

nahmen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu erzielen. Die Gebüh-

rensätze sind nach § 10 Absatz 2 KAG in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrich-

tung gedeckt werden können. 

 

Im Rahmen der alljährlichen Haushaltsgenehmigungsverfügungen der Kommunal- und Finanzauf-

sicht wurde die Stadt Eltville am Rhein aufgefordert, für eine Kostendeckung im Gebührenhaushalt 

„Friedhofs- und Bestattungswesen“ Sorge zu tragen. Darüber hinaus verschärft sich diese Forde-

rung auch innerhalb der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH), welche am 17. 

Dezember 2012 unter Bezugnahme auf entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen 

einer Vereinbarung beschlossen wurde. Obwohl mit Wirkung vom 16. Juli 2013 die letzte Gebüh-

renanhebung erfolgte, weist der Gebührenhaushalt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ für die Jahre 

2013 und 2014 immer noch ein Defizit von durchschnittlich 244.615,85 € / Jahr aus. 

 

Die Ursachen für die weiterhin erhebliche Unterdeckung liegen insbesondere bei der Stagnation 

der Benutzung städtischer Trauerhallen, der Zunahme von Urnenbeisetzungen bei gleichzeitiger 

Abnahme der Erdbestattungen, dem Rückgang der Fallzahlen des Erwerbs von Nutzungsrechten 

(2011 = 120 Nutzungsrechte; 2014 = 74 Nutzungsrechte) sowie der gestiegenen Anforderungen an 

die Instandhaltung und Erweiterung der Friedhofsanlagen. 

 

Weiterhin schlägt die Rechtsform des Betriebshofes als Eigenbetrieb mit Mehrausgaben im Gebüh-

renhaushalt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ in Höhe von rd. 75.000,00 € zu Buche (Rechnungs-

stellungen für Arbeitsleistungen und Geräteeinsatz von drei Mitarbeitern). 

 

Das Gutachten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Willitzer, Baumann und 

Schwed „Kalkulation kostendeckender Friedhofsgebühren nach § 10 KAG für das Wirtschaftsjahr 

2015 und 2016“ sowie die „Ermittlung des Gebührenbedarfs“ und die „Kalkulation der Gebühren“ 

vom 17. Juni 2015 liegen der Beschlussvorlage in Form der Anlage 3 bei. 

 

Gegenüber der kalkulierten Gebühr in Höhe von 555,00 € für die Friedhofshallennutzung im Rah-

men einer Trauerfeier empfiehlt die Verwaltung die Gebührenposition auf 260,00 € zu reduzieren 

(= bisheriger Gebührensatz). Eine daraus resultierende Gebührenunterdeckung von rechnerisch 

25.400,00 €/Jahr wird vor dem Hintergrund der Vermeidung eines erheblichen Rückgangs der aktu-

ellen Nutzungen und damit weitaus höherer Defizite als vertretbar angesehen. 
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Die bewusste Gebührenkorrektur im Bereich der Friedhofshallennutzung mit Trauerfeier soll dar-

über hinaus eine steigende Akzeptanz des erforderlichen Gebührenausgleichs in der Bevölkerung 

begleiten und die Entscheidungen zugunsten einer Trauerhallennutzung auch in Bezug auf die zu-

künftige Weiterentwicklung der städtischen Friedhöfe / Bestattungsarten nachhaltig steigern und 

somit wieder ein vollumfängliches Abschiednehmen auf den Friedhöfen der Stadt Eltville am Rhein 

ermöglichen. 

 

Die Ergebnisse der vorgenommen Ermittlung kostendeckender Friedhofsgebühren sind in der nun 

zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Neufassung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung 

eingearbeitet (Anlage 2). 

Die vorgelegte Neufassung der Gebührenordnung entspricht der Mustersatzung des Hess. Städte- 

und Gemeindebundes. 

 

Zur Verdeutlichung der Änderungen wird auf beigefügte Synopsen – Anlage 4 zur Friedhofsord-

nung und Anlage 5 zur Gebührenordnung zur Friedhofsordnung – verwiesen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Bei Anhebung der Gebühren auf die beschlossenen Werte ergeben sich auf Grundlage der prog-

nostizierten Fallzahlen Mehreinnahmen gegenüber den bisherigen Gebühren in Höhe von ca. 

237.800,00 € / Jahr mit kalkulierter Trauerhallengebühr bzw. 212.400,00 EUR / Jahr mit geänderter 

Trauerhallengebühr. 

 

Anlage(n): 

(1) Neufassung Friedhofsordnung 

(2) Neufassung Gebührenordnung zur Friedhofsordnung 

(3) Kalkulation 

(4) Synopse Friedhofsordnung 

(5) Synopse Gebührenordnung 

(6) Gegenüberstellung Nutzungszeit und Gebührensätze 

(7) Ergänzung - Beispielberechnungen nach Bestattungsarten 

 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 

 



























































































































































































Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Mitteilungsvorlage  

Drucksache MI-44/2015  

 Datum: 20. November 2015 

 

Aktenzeichen I/4-1/731-00 

Federführendes Amt Allgemeine Bauverwaltung (FB-Leitung) 

Vorlagenerstellung Frau Langer/Herr Stutzer 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 24. November 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 01. Februar 2016 

Stadtverordnetenversammlung 29. Februar 2016 

 

Betreff: 

Mitteilung zu: Neufassung der Friedhofsordnung und der Gebührenordnung zur Fried-

hofsordnung der Stadt Eltville am Rhein; VL-594/2015 

 

Sachverhalt: 

Unter Bezug auf den Beschluss der StVV vom 05.10.2015 ergehen hierzu folgende Informationen: 

 

I. 

Vergleichszahlen: 

 

Der Vergleich von Friedhofsgebühren in den verschiedenen Kommunen ist nicht praktikabel, weil 

die den Gebührenkalkulationen zugrunde liegenden Parameter unterschiedlich sind. So sind z.B. 

die kalkulatorischen Kosten der Friedhofshallen und Friedhofsanlagen abhängig von deren Aus-

bauzustände und Alter. Auch die organisatorischen Abwicklungen, die personellen Ausstattungen 

oder Fremdleistungen  sind unterschiedlich und führen zu nicht vergleichbaren Gebührensätzen. 

 

Unabhängig davon hat die Verwaltung die gewünschte Übersicht erstellt (s. Anlage a). Darin sind 

die Gebührensätze gemäß dem vorgelegten Entwurf der Gebührenordnung ausgewiesen. Der Kos-

tendeckungsgrad liegt hierbei bei rd. 88 %. 

 

Alternative 1: 

In einem weiteren Schritt hat die Verwaltung nochmals mit Blick auf einen zu erreichenden Kosten-

deckungsgrad von max. 75 % die Höhe der Grundgebühr reduziert. Damit konnten die Kosten für 

eine Bestattung insgesamt unter Gleichbehandlung aller Grabarten verringert werden (s. Anlage b). 

Die Reduzierung der Grundgebühr (hier von 71 € auf 42 €) wäre in § 10 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 Ge-

bührenordnung zu beschließen. 

 

Alternative 2: 

Hier hat die Verwaltung die zu wahrenden Ruhefristen für Urnen von 20 auf 15 Jahre (Mindestzeit) 

und die Nutzungszeiten bei Urnenwahlgräbern von 25 auf 20 Jahre reduziert. Gebührenmindernd 
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wurde hierbei auf die künftige Verwendung biologisch abbaubarer Urnen in Gemeinschaftsgrab-

feldern und anonymen Grabfeldern abgestellt. Auf dieser Basis erfolgte eine Neukalkulation der 

Gebührensätze durch das Büro Willitzer, Baumann und Schwed. Diese Neukalkulation wurde dann 

nochmals mit einer Reduzierung der Grundgebühr auf 48 € mit dem Ziel eines Kostendeckungsgra-

des von 75 % angepasst (s. Anlage c). 

Hierzu bedarf es entsprechender Anpassungen der Friedhofsordnung sowie der Gebührenord-

nung. 

 

Insgesamt muss berücksichtigt werden, dass die nicht durch Gebühren gedeckte Kosten (25 %), in 

Höhe von rd. 110.000 €, über den Gesamthaushalt gedeckt werden müssen. 

 

 

II. 

Prüfung eines möglichen Verkaufs derzeit freien Friedhofsflächen 

 

Zur Sicherstellung des Bedarfs an Grabstellen stehen nur die freien Flächen im Bestand, die im Lau-

fe der Zeit ablaufende Reihengrabfelder sowie die Erweiterungsflächen zur Verfügung. Die Verwal-

tung hat für jeden Friedhof die erforderlichen Kapazitäten für die Dauer von 30 Jahren unter Berück-

sichtigung des Angebotes aller derzeit bestehender und künftigen verschiedenen Arten von Ge-

meinschaftsfeldern betrachtet. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass ein Verkauf von Fried-

hofsflächen aus heutiger Betrachtung nicht möglich ist. 

Um Einsparungen im Gebührenhaushalt Friedhof zu erreichen, wurde eine Teilfläche der Fried-

hofserweiterungsfläche neuer Friedhof Rauenthal abgetrennt und wird derzeit als Grünschnittsam-

melstelle genutzt. Dies kommt auch dem verminderten Kostendeckungsgrad zugute. 

 

III. 

Möglichkeiten muslimischer Bestattungen 

 

Die Friedhofsordnung der Stadt Eltville ermöglicht bereits derzeit muslimische Bestattungen. Ände-

rungen der Friedhofsordnung sind nicht erforderlich. Auf den Friedhöfen der Stadt Eltville sind 

auch bereits Muslime gemäß deren Riten beerdigt. Um dennoch dem Wunsch eines eigenen Grab-

feldes zu entsprechen, kann ein Teilbereich der Erweiterungsfläche des Friedhof Erbach als mus-

limisches Grabfeld bereitgestellt werden. 

 

Anlage(n): 

(1) Deckblatt Anlage a zur Mitteilungsvorlage Friedhof 

(2) Beispielberechnungen nach Bestattungsarten - Anlage a 

(3) Übersicht Gemeinden_Teil 1 - Anlage a 

(4) Übersicht Gemeinden_Teil 2 - Anlage a 

(5) Deckblatt Anlage b zur Mitteilungsvorlage Friedhof 

(6) Beispielberechnungen nach Bestattungsarten - Anlage b 

(7) Übersicht Gemeinden_Teil 1 - Anlage b 

(8) Deckblatt Anlage c zur Mitteilungsvorlage Friedhof 

(9) Gegenüberstellung Nutzungszeit und Gebührensätze Alternative c - Anlage c 

(10) Beispielberechnungen nach Bestattungsarten - Anlage c 

(11) Übersicht Gemeinden_Teil 1 - Anlage c 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 

 



 

 

Anlage a 

 

zur 

Mitteilungsvorlage Friedhof 



Beispielberechnungen nach Bestattungsarten

Erdbestattung in Erdreihengrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €      
Bestattungsgebühr 747,00 €     1.182,00 €   1.182,00 €   
Grundgebühr 593,00 €     2.130,00 €   2.130,00 €  
Erdreihengrab 1.067,00 €  1.660,00 €  1 2.713,00 €   4.843,00 €   1.067,00 €  3.197,00 €   

2.667,00 €  6.285,00 €   4.639,00 €   

Erdbestattung Reihengrab im Gemeinschaftsgrabfeld
Trauerhallennutzung                                      Rosen, Unter Bäumen) 0,00 € 260,00 €      260,00 €      
Bestattungsgebühr 0,00 € 1.182,00 €   1.182,00 €   
Grundgebühr 0,00 € 2.130,00 €   2.130,00 €  
Erdreihengrab 0,00 € 2.997,00 €   5.127,00 €   1.930,00 €  4.060,00 €   
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer                       0,00 € 3.390,00 €   3.390,00 €   

0,00 € 9.959,00 €   8.892,00 €   

Erdbestattung in Einzel-Erdwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €      
Bestattungsgebühr 747,00 €     1.182,00 €   1.182,00 €   
Grundgebühr 593,00 €     2.130,00 €   2.130,00 €  
Einzel-Erdwahlgrab 1.257,00 €  1.850,00 €  6 2.928,00 €   5.058,00 €   1.257,00 €  3.387,00 €   
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        30,00 €        

2.899,00 €  6.530,00 €   4.859,00 €   

Erdbestattung in Doppel-Erdwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €      
Bestattungsgebühr 747,00 €     1.182,00 €   1.182,00 €   
Grundgebühr 593,00 €     2.130,00 €   2.130,00 €  
Doppel-Erdwahlgrab 3.072,00 €  3.665,00 €  2 5.856,00 €   7.986,00 €   3.072,00 €  5.202,00 €   
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        30,00 €        

4.714,00 €  9.458,00 €   6.674,00 €   
jede weitere Grabstelle 1.815,00 €  3.461,00 €   1.815,00 €

Erdbestattung in Tiefengrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      
Bestattungsgebühr 747,00 €     1.182,00 €   
Grundgebühr 593,00 €     2.130,00 €   
Tiefengrab 1.885,00 €  2.478,00 €  4 3.595,00 €   5.725,00 €   
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        

3.527,00 €  7.197,00 €   

Erdbestattung in 2stelliger Gruft Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €      
Bestattungsgebühr 1.118,00 €  1.769,00 €   1.769,00 €   
Grundgebühr 593,00 €     2.130,00 €   2.130,00 €  
2 Grufteinheiten 6.144,00 €  6.737,00 €  0 11.712,00 € 13.842,00 € 6.144,00 €  8.274,00 €   
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        30,00 €        

8.157,00 €  15.901,00 € 10.333,00 € 

Urnenbeisetzung in Urnenreihengrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      
Bestattungsgebühr 376,00 €     591,00 €      
Grundgebühr 593,00 €     1.420,00 €   
Urnenreihengrab 181,00 €     774,00 €     12 467,00 €      1.887,00 €   

1.410,00 €  2.738,00 €   

Urnenbeisetzung  in 2er-Urnenwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      
Bestattungsgebühr 376,00 €     591,00 €      
Grundgebühr 593,00 €     1.775,00 €   
2er-Urnenwahlgrab 279,00 €     872,00 €     21 708,00 €      2.483,00 €   
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        

1.550,00 €  3.364,00 €   

Urnenbeisetzung  in 4er-Urnenwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      
Bestattungsgebühr 376,00 €     591,00 €      
Grundgebühr 593,00 €     1.775,00 €   
4er-Urnenwahlgrab 559,00 €     1.152,00 €  1 1.417,00 €   3.192,00 €   
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        

1.830,00 €  4.073,00 €   

Urnenbeisetzung in Urnenwand Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      
Bestattungsgebühr 505,00 €     804,00 €      
Grundgebühr 593,00 €     1.065,00 €   
Nische Urnenwand 569,00 €     1.162,00 €  4 1.447,00 €   2.512,00 €   

1.927,00 €  3.576,00 €   

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation Entwurf Geb.Ord.

wie Kalkulation

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation Entwurf Geb.Ord.

wie Kalkulation

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation Entwurf Geb.Ord.

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation

wie Kalkulation

Kalkulation Entwurf Geb.Ord.

wie Kalkulation

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation

Entwurf Geb.Ord.

Entwurf Geb.Ord.

wie Kalkulation

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation Entwurf Geb.Ord.

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation Entwurf Geb.Ord.

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation Entwurf Geb.Ord.

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation Entwurf Geb.Ord.

aktuelle Geb.Ord.



Urnenbeisetzung im anonymen Grabfeld Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      
Bestattungsgebühr 376,00 €     591,00 €      
Grundgebühr 0,00 € 1.420,00 €   
Beisetzungsstelle 0,00 € 0,00 € 18 1.176,00 €   2.596,00 €   

636,00 €     3.447,00 €   

Urnenbeisetzung in 2er-UWG-Grabkammer (Gemeinschaftsgrabfeld Fallzahl
Trauerhallennutzung                                Rosenfeld, Unter Bäumen) 260,00 €     2014 260,00 €      
Bestattungsgebühr 376,00 €     804,00 €      
Grundgebühr 593,00 €     1.775,00 €   
2er-Urnenwahlgrab-Grabkammer (wie im Rosenfeld) 279,00 €     872,00 €     5 1.929,00 €   3.704,00 €   
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer 0,00 € 700,00 €      

1.550,00 €  5.498,00 €   

Urnenbeisetzung in 2er-UWG (Gemeinschaftsgrabfeld
Trauerhallennutzung                                Rosenfeld, Unter Bäumen) 0,00 € 260,00 €      
Bestattungsgebühr 0,00 € 591,00 €      
Grundgebühr 0,00 € 1.775,00 €   
2er-Urnenwahlgrab 0,00 € 1.929,00 €   3.704,00 €   
Graburkunde 0,00 € 30,00 €        
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer 0,00 € 700,00 €      

0,00 € 5.285,00 €   

Urnenbeisetzung in Urnenreihengrab im Gemeinschaftsgrabfeld
Trauerhallennutzung                                       Rosen, Unter Bäumen) 0,00 € 260,00 €      
Bestattungsgebühr 0,00 € 591,00 €      
Grundgebühr 0,00 € 1.420,00 €   
Urnenreihengrab 0,00 € 751,00 €      2.171,00 €   
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer 0,00 € 560,00 €      

0,00 € 3.582,00 €   

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation

Entwurf Geb.Ord.

Entwurf Geb.Ord.

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation Entwurf Geb.Ord.

wie Kalkulation

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation Entwurf Geb.Ord.

wie Kalkulation

wie Kalkulation

wie Kalkulation



Eltville am Rhein

Gesamtsumme

Kurztext

Nutzungszeit 

Jahre

Neufassung  

Geb.Ord.

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Einstellen einer Leiche mit Trauerfeier 260,00 160,00 315,00 FHKap.+Harm. 35,00  +Reinig. 70 € 350,00 / 220,00 250,00

Einstellen einer Leiche ohne Trauerfeier 260,00 80,00 je Tag 94,92 280,00 / 150,00 250,00

Einstellen einer Urne mit Trauerfeier 260,00 80,00 252,00 350,00 / 220,00 250,00

Einstellen einer Urne ohne Trauerfeier 260,00 je Tag 23,73 280,00 / 150,00 250,00

Einstellgebühr Auswärtiger je Tag / bzw. Bestattung außerhalb 167,00 207,00 je Tag 130,00 je Tag 130,00

Bestattungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 in Grabstätte 1.182,00 675,00 909,00 850,48 900,00 900,00

Bestattungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 in Gruft 1.769,00 Grabkammer 569,50

Bestattungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 in Tiefgrab 1.182,00 Tiefgr./… 1.166; 850,48

Bestattungsgebühr Kind bis 5. Lebensjahr in Grabstätte 749,00 200,00 585,00 632,65 350,00 193,00

Bestattungsgebühr Kind bis 5. Lebensjahr in Gruft 1.769,00  

Bestattungsgebühr Urne in Grabstätte 591,00 225,00 482,00 285,37 300,00 300,00

Bestattungsgebühr Urne in Gruft 591,00

Bestattungsgebühr Urne anonym 591,00 1.039,00 285,37

Bestattungsgebühr Urne Gemeinschaftsgrabfeld 804,00 225,00

Bestattungsgebühr Urne Urnenwand 804,00 2. Urne 200,00 134,00 350,00

Umbettungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 innerhalb 7.130,00 1.600,00 1.644 / 1.331,38 3.200,00/2.800,00 2.301,00/1.918,00

Umbettungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 außerhalb 3.565,00 1.100,00 1.997,00 1.500,00 1.535,00/768,00

Umbettungsgebühr Kind bis 5. Lebensjahr 3.565,00 800,00 822 / 665,69 1.500,00 959,00

Umbettungsgebühr Urne innerhalb 728,00 300,00 417 / 334,24 700,00 500,00

Umbettungsgebühr Urne außerhalb 363,00 200,00 501,36 400,00 300,00

Umbettungsgebühr aus der Urnenwand 402,00 139,27

Umbettungsgebühr aus der Urnenwand, außerhalb 201,00

 (einschl. Grundgebühr für die Benutzung des Friedhofes; je Grabstätte und Jahr 71,00 )

Nutzungsrecht Einzelwahlgrab 30 3.387,00 30 1.200,00 30 2.977,00 30 1.800,00 35 2.400,00

Nutzungsrecht Doppelwahlgrab / Doppelreihengrab 30 5.202,00 30 2.400,00 30 5.954,00 25 3.350,49 30 3.600,00 35 4.800,00

Nutzungsrecht jede weitere Wahlgrabstelle 30 1.815,00 30 1.200,00

Nutzungsrecht Tiefengrab 30 5.725,00 25 2.691,38

Nutzungsrecht Gruft je Grufteinheit 30 5.202,00 3.516,00

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 2-stellig 25 2.483,00 30 1.985,00 je Gr.stelle, 25 2.394,77 30 1.500,00

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 4-stellig 25 3.192,00 30 530,00 1.900,00

Nutzungsrecht Erdreihengrab 30 3.197,00 25 520,00 25 992,00 1.592,85 25 1.100,00 25 1.000,00

Grabstelle im Gemeinschaftsgrabfeld -Erdbestattung-                        1 /* 30 7.450,00

Nutzungsrecht Grabkammer  -Leiche- 20 3.152,75

Nutzungsrecht URG 20 1.887,00 20 130,00 15 794,00 15 777,75 20 900,00 20 900,00

Nutzungsrecht Kinderreihengrab 20 1.673,00 20 260,00 15 496,00 15 856,85 15 300,00 WG 320,00

Nutzungsrecht Nische Urnenwand 15 2.512,00 20 1.350,00 15 1.766,42 20 900,00

Nutzungsrecht Urnenkammer Rosengarten                                                2/* 25 4.264,00 20 900,00

Grabstelle im Gemeinschaftsgrabfeld -URG-, Baumgrabstätte           2/* 20 2.731,00 20 1.476,41

anonym    -Urne- 20 2.596,00 20 700,00 1.107,31 Erd, Urne 1.500,00/1.000,00 1.100,00

Genehmigungsgebühr Grabmal 100,00 60,00 86,00 20,00 75,00 104,00

Einwilligung Ausgrabung / Umbettung 100,00 20,00 0,00 105,60 100,00 0,00

Graburkunde 30,00 20,00 0,00 0,00 35,00 40,00

Zulassungskarte 100,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00

Urnenbeisetzungsbescheinigung 0,00 15,00 28,00 0,00 0,00 0,00

inclusive:

 1/* Pauschale für Pflege …. je Jahr der Nutzungsdauer 113,00

2 /* Pauschale für Pflege …. je Jahr der Nutzungsdauer 28,00

Erhöhung

zurückgestellt

derzeit keine

Erhöhung geplant

derzeit keine

Erhöhung geplant

siehe erhöhte Best.Gebühr

Erhöhung voraussichtlich

Haushaltsberatungen 2016

Erhöhung voraussichtlich

Haushaltsberatungen 2016

Rüdesheim, 01.01.2014Walluf, 31.07.2013 Kiedrich, 01.01.2014 Oestrich-Winkel, 11.09.2012 Geisenheim, 19.11.2010











 

 

Anlage b 

 

zur 

Mitteilungsvorlage Friedhof 



Beispielberechnungen nach Bestattungsarten

Erdbestattung in Erdreihengrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 747,00 €     1.182,00 €   1.182,00 € 
Grundgebühr 593,00 €     2.130,00 €   1.260,00 € 
Erdreihengrab 1.067,00 €  1.660,00 €  1 2.713,00 €   4.843,00 €   1.067,00 € 2.327,00 € 

2.667,00 €  6.285,00 €   3.769,00 € 

Erdbestattung Reihengrab im Gemeinschaftsgrabfeld
Trauerhallennutzung                                      Rosen, Unter Bäumen) 0,00 € 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 0,00 € 1.182,00 €   1.182,00 € 
Grundgebühr 0,00 € 2.130,00 €   1.260,00 € 
Erdreihengrab 0,00 € 2.997,00 €   5.127,00 €   1.930,00 € 3.190,00 € 
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer                       0,00 € 3.390,00 €   3.390,00 € 

0,00 € 9.959,00 €   8.022,00 € 

Erdbestattung in Einzel-Erdwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 747,00 €     1.182,00 €   1.182,00 € 
Grundgebühr 593,00 €     2.130,00 €   1.260,00 € 
Einzel-Erdwahlgrab 1.257,00 €  1.850,00 €  6 2.928,00 €   5.058,00 €   1.257,00 € 2.517,00 € 
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        30,00 €      

2.899,00 €  6.530,00 €   3.989,00 € 

Erdbestattung in Doppel-Erdwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 747,00 €     1.182,00 €   1.182,00 € 
Grundgebühr 593,00 €     2.130,00 €   1.260,00 € 
Doppel-Erdwahlgrab 3.072,00 €  3.665,00 €  2 5.856,00 €   7.986,00 €   3.072,00 € 4.332,00 € 
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        30,00 €      

4.714,00 €  9.458,00 €   5.804,00 € 
jede weitere Grabstelle 1.815,00 €  3.461,00 €   1.815,00 €

Erdbestattung in Tiefengrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 747,00 €     1.182,00 €   1.182,00 € 
Grundgebühr 593,00 €     2.130,00 €   1.260,00 € 
Tiefengrab 1.885,00 €  2.478,00 €  4 3.595,00 €   5.725,00 €   3.595,00 € 4.855,00 € 
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        30,00 €      

3.527,00 €  7.197,00 €   6.327,00 € 

Erdbestattung in 2stelliger Gruft Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 1.118,00 €  1.769,00 €   1.769,00 € 
Grundgebühr 593,00 €     2.130,00 €   1.260,00 € 
2 Grufteinheiten 6.144,00 €  6.737,00 €  0 11.712,00 € 13.842,00 € 6.144,00 € 7.404,00 € 
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        30,00 €      

8.157,00 €  15.901,00 € 9.463,00 € 

Urnenbeisetzung in Urnenreihengrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 376,00 €     591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 593,00 €     1.420,00 €   840,00 €    
Urnenreihengrab 181,00 €     774,00 €     12 467,00 €      1.887,00 €   467,00 €    1.307,00 € 

1.410,00 €  2.738,00 €   2.158,00 € 

Urnenbeisetzung  in 2er-Urnenwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 376,00 €     591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 593,00 €     1.775,00 €   1.050,00 € 
2er-Urnenwahlgrab 279,00 €     872,00 €     21 708,00 €      2.483,00 €   708,00 €    1.758,00 € 
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        30,00 €      

1.550,00 €  3.364,00 €   2.639,00 € 

Urnenbeisetzung  in 4er-Urnenwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 376,00 €     591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 593,00 €     1.775,00 €   1.050,00 € 
4er-Urnenwahlgrab 559,00 €     1.152,00 €  1 1.417,00 €   3.192,00 €   1.417,00 € 2.467,00 € 
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        30,00 €      

1.830,00 €  4.073,00 €   3.348,00 € 

Urnenbeisetzung in Urnenwand Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 505,00 €     804,00 €      804,00 €    
Grundgebühr 593,00 €     1.065,00 €   630,00 €    
Nische Urnenwand 569,00 €     1.162,00 €  4 1.447,00 €   2.512,00 €   1.447,00 € 2.077,00 € 

1.927,00 €  3.576,00 €   3.141,00 € 

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b



Urnenbeisetzung im anonymen Grabfeld Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 376,00 €     591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 0,00 € 1.420,00 €   840,00 €    
Beisetzungsstelle 0,00 € 0,00 € 18 1.176,00 €   2.596,00 €   1.176,00 € 2.016,00 € 

636,00 €     3.447,00 €   2.867,00 € 

Urnenbeisetzung in 2er-UWG-Grabkammer (Gemeinschaftsgrabfeld Fallzahl
Trauerhallennutzung                                Rosenfeld, Unter Bäumen) 260,00 €     2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 376,00 €     804,00 €      804,00 €    
Grundgebühr 593,00 €     1.775,00 €   1.050,00 € 
2er-Urnenwahlgrab-Grabkammer (wie im Rosenfeld) 279,00 €     872,00 €     5 1.929,00 €   3.704,00 €   1.929,00 € 2.979,00 € 
Graburkunde 42,00 €       30,00 €        30,00 €      
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer 0,00 € 700,00 €      700,00 €    

1.550,00 €  5.498,00 €   4.773,00 € 

Urnenbeisetzung in 2er-UWG (Gemeinschaftsgrabfeld
Trauerhallennutzung                                Rosenfeld, Unter Bäumen) 0,00 € 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 0,00 € 591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 0,00 € 1.775,00 €   1.050,00 € 
2er-Urnenwahlgrab 0,00 € 1.929,00 €   3.704,00 €   1.929,00 € 2.979,00 € 
Graburkunde 0,00 € 30,00 €        30,00 €      
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer 0,00 € 700,00 €      700,00 €    

0,00 € 5.285,00 €   4.560,00 € 

Urnenbeisetzung in Urnenreihengrab im Gemeinschaftsgrabfeld
Trauerhallennutzung                                       Rosen, Unter Bäumen) 0,00 € 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 0,00 € 591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 0,00 € 1.420,00 €   840,00 €    
Urnenreihengrab 0,00 € 751,00 €      2.171,00 €   751,00 €    1.591,00 € 
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer 0,00 € 560,00 €      560,00 €    

0,00 € 3.582,00 €   3.002,00 € 

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: b



Eltville am Rhein

Gesamtsumme

Kurztext

Nutzungszeit 

Jahre alternativ: b

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Einstellen einer Leiche mit Trauerfeier 260,00 160,00 315,00 FHKap.+Harm. 35,00  +Reinig. 70 € 350,00 / 220,00 250,00

Einstellen einer Leiche ohne Trauerfeier 260,00 80,00 je Tag 94,92 280,00 / 150,00 250,00

Einstellen einer Urne mit Trauerfeier 260,00 80,00 252,00 350,00 / 220,00 250,00

Einstellen einer Urne ohne Trauerfeier 260,00 je Tag 23,73 280,00 / 150,00 250,00

Einstellgebühr Auswärtiger je Tag / bzw. Bestattung außerhalb 167,00 207,00 je Tag 130,00 je Tag 130,00

Bestattungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 in Grabstätte 1.182,00 675,00 909,00 850,48 900,00 900,00

Bestattungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 in Gruft 1.769,00 Grabkammer 569,50

Bestattungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 in Tiefgrab 1.182,00 Tiefgr./… 1.166; 850,48

Bestattungsgebühr Kind bis 5. Lebensjahr in Grabstätte 749,00 200,00 585,00 632,65 350,00 193,00

Bestattungsgebühr Kind bis 5. Lebensjahr in Gruft 1.769,00  

Bestattungsgebühr Urne in Grabstätte 591,00 225,00 482,00 285,37 300,00 300,00

Bestattungsgebühr Urne in Gruft 591,00

Bestattungsgebühr Urne anonym 591,00 1.039,00 285,37

Bestattungsgebühr Urne Gemeinschaftsgrabfeld 804,00 225,00

Bestattungsgebühr Urne Urnenwand 804,00 2. Urne 200,00 134,00 350,00

Umbettungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 innerhalb 7.130,00 1.600,00 1.644 / 1.331,38 3.200,00/2.800,00 2.301,00/1.918,00

Umbettungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 außerhalb 3.565,00 1.100,00 1.997,00 1.500,00 1.535,00/768,00

Umbettungsgebühr Kind bis 5. Lebensjahr 3.565,00 800,00 822 / 665,69 1.500,00 959,00

Umbettungsgebühr Urne innerhalb 728,00 300,00 417 / 334,24 700,00 500,00

Umbettungsgebühr Urne außerhalb 363,00 200,00 501,36 400,00 300,00

Umbettungsgebühr aus der Urnenwand 402,00 139,27

Umbettungsgebühr aus der Urnenwand, außerhalb 201,00

 (einschl. Grundgebühr für die Benutzung des Friedhofes; je Grabstätte und Jahr 42,00 € )

Nutzungsrecht Einzelwahlgrab 30 2.517,00 30 1.200,00 30 2.977,00 30 1.800,00 35 2.400,00

Nutzungsrecht Doppelwahlgrab / Doppelreihengrab 30 4.332,00 30 2.400,00 30 5.954,00 25 3.350,49 30 3.600,00 35 4.800,00

Nutzungsrecht jede weitere Wahlgrabstelle 30 1.815,00 30 1.200,00

Nutzungsrecht Tiefengrab 30 4.855,00 25 2.691,38

Nutzungsrecht Gruft je Grufteinheit 30 4.332,00 3.516,00

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 2-stellig 25 1.758,00 30 1.985,00 je Gr.stelle, 25 2.394,77 30 1.500,00

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 4-stellig 25 2.467,00 30 530,00 1.900,00

Nutzungsrecht Erdreihengrab 30 2.327,00 25 520,00 25 992,00 1.592,85 25 1.100,00 25 1.000,00

Grabstelle im Gemeinschaftsgrabfeld -Erdbestattung-                        1 /* 30 6.580,00

Nutzungsrecht Grabkammer  -Leiche-  --- 20 3.152,75

Nutzungsrecht URG 20 1.307,00 20 130,00 15 794,00 15 777,75 20 900,00 20 900,00

Nutzungsrecht Kinderreihengrab 20 1.093,00 20 260,00 15 496,00 15 856,85 15 300,00 WG 320,00

Nutzungsrecht Nische Urnenwand 15 2.077,00 20 1.350,00 15 1.766,42 20 900,00

Nutzungsrecht Urnenkammer Rosengarten                                                2/* 25 3.679,00 20 900,00

Grabstelle im Gemeinschaftsgrabfeld -URG-, Baumgrabstätte           2/* 20 2.151,00 20 1.476,41

anonym    -Urne- 20 2.016,00 20 700,00 1.107,31 Erd, Urne 1.500,00/1.000,00 1.100,00

Genehmigungsgebühr Grabmal 100,00 60,00 86,00 20,00 75,00 104,00

Einwilligung Ausgrabung / Umbettung 100,00 20,00 0,00 105,60 100,00 0,00

Graburkunde 30,00 20,00 0,00 0,00 35,00 40,00

Zulassungskarte 100,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00

Urnenbeisetzungsbescheinigung 0,00  15,00 28,00 0,00 0,00 0,00

inclusive:

 1/* Pauschale für Pflege …. je Jahr der Nutzungsdauer 113,00

2 /* Pauschale für Pflege …. je Jahr der Nutzungsdauer 28,00

derzeit keine

Haushaltsberatungen 2016 Haushaltsberatungen 2016 zurückgestellt Erhöhung geplant Erhöhung geplant

siehe erhöhte Best.Gebühr

Erhöhung voraussichtlich Erhöhung voraussichtlich Erhöhung derzeit keine

Walluf, 31.07.2013 Kiedrich, 01.01.2014 Oestrich-Winkel, 11.09.2012 Geisenheim, 19.11.2010 Rüdesheim, 01.01.2014



 

 

Anlage c 

 

zur 

Mitteilungsvorlage Friedhof 



 /*   Kalkulation

bisherige alternativ: c Willitzer Bau- alternativ: c

Nutzungszeit bisherige Nutzungszeit mann Schwed

Grabart Jahre Gebührensätze Jahre Gebührensätze  Gebührensätze 

Nutzungsrecht Einzelwahlgrab 40 1.257,00 € 30 3.209,00 € unverändert (bisheriger)

Nutzungsrecht Doppelwahlgrab 40 3.072,00 € 30 6.417,00 € unverändert (bisheriger)

Nutzungsrecht jede weitere Wahlgrabstelle 40 1.815,00 € 30 3.792,00 € unverändert (bisheriger)

Nutzungsrecht Tiefengrab 40 1.885,00 € 30 3.939,00 € wie Kalkulation

Nutzungsrecht Gruft je Grufteinheit 40 3.072,00 € 30 6.417,00 € unverändert (bisheriger)

Nutzungsrecht Erdreihengrab 30 1.067,00 € 30 2.973,00 € unverändert (bisheriger)

Reihengrabstelle im Gemeinschaftsgrabfeld -Erdbestattung-  --  -- 30 3.284,00 € 1.930,00 €

Nutzungsrecht Kinderreihengrab 20 253,00 € 20 530,00 € unverändert (bisheriger)

Nutzungsrecht Urnenreihengrab 20 181,00 € 15 384,00 € wie Kalkulation

Grabstelle im Gemeinschaftsgrabfeld -Urnenreihengrab-  --  -- 15 617,00 € wie Kalkulation

Grabstelle im Gemeinschaftsgrabfeld -UWG 2-stellig-  --  -- 20 854,00 € wie Kalkulation

anonym 20  -- 15 1.083,00 € wie Kalkulation

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 2-stellig 40 279,00 € 20 621,00 € wie Kalkulation

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 4-stellig 40 559,00 € 20 1.242,00 € wie Kalkulation

Nutzungsrecht Nische Urnenwand 15 569,00 € 15 1.586,00 € wie Kalkulation

Nutzungsrecht Urnenkammer Rosengarten, Baumgrabstätte 40 872,00 € 20 2.114,00 € wie Kalkulation

 /* aufzunehmende Änderungen in die Friedhofsordnung:

1. Ruhefrist für Aschenurnen einheitlich 15 Jahre (§ 16)

2. Laufzeit Nutzungsrecht für Urnenwahlgrabstätten: 20 Jahre (§ 20)

3. Gemeinschaftsfelder und anonyme Grabfelder: nur biologisch abbaubare Aschekapseln, keine Umbettung möglich

FRIEDHOFSORDNUNG UND GEBÜHRENORDNUNG
 - Nutzungszeit und Gebührensätze -

Gegenüberstellung der bisherigen Regelungen, Gebührenkalkulation und Entwurf Alternative c 



Beispielberechnungen nach Bestattungsarten

Erdbestattung in Erdreihengrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 747,00 €    1.182,00 €   1.182,00 € 
Grundgebühr 593,00 €    2.340,00 €   1.440,00 € 
Erdreihengrab 1.067,00 € 1.660,00 € 1 2.973,00 €   5.313,00 €   1.067,00 € 2.507,00 € 

2.667,00 € 6.755,00 €   3.949,00 € 

Erdbestattung Reihengrab im Gemeinschaftsgrabfeld
Trauerhallennutzung                                      Rosen, Unter Bäumen) 0,00 € 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 0,00 € 1.182,00 €   1.182,00 € 
Grundgebühr 0,00 € 2.340,00 €   1.440,00 € 
Erdreihengrab 0,00 € 3.284,00 €   5.624,00 €   2.217,00 € 3.657,00 € 
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer                       0,00 € 3.720,00 €   3.720,00 € 

0,00 € 10.786,00 € 8.819,00 € 

Erdbestattung in Einzel-Erdwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 747,00 €    1.182,00 €   1.182,00 € 
Grundgebühr 593,00 €    2.340,00 €   1.440,00 € 
Einzel-Erdwahlgrab 1.257,00 € 1.850,00 € 6 3.209,00 €   5.549,00 €   1.257,00 € 2.697,00 € 
Graburkunde 42,00 €      30,00 €        30,00 €      

2.899,00 € 7.021,00 €   4.169,00 € 

Erdbestattung in Doppel-Erdwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 747,00 €    1.182,00 €   1.182,00 € 
Grundgebühr 593,00 €    2.340,00 €   1.440,00 € 
Doppel-Erdwahlgrab 3.072,00 € 3.665,00 € 2 6.417,00 €   8.757,00 €   3.072,00 € 4.512,00 € 
Graburkunde 42,00 €      30,00 €        30,00 €      

4.714,00 € 10.229,00 € 5.984,00 € 
jede weitere Grabstelle 1.815,00 € 3.461,00 €   1.815,00 €

Erdbestattung in Tiefengrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 747,00 €    1.182,00 €   1.182,00 € 
Grundgebühr 593,00 €    2.340,00 €   1.440,00 € 
Tiefengrab 1.885,00 € 2.478,00 € 4 3.939,00 €   6.279,00 €   3.939,00 € 5.379,00 € 
Graburkunde 42,00 €      30,00 €        30,00 €      

3.527,00 € 7.751,00 €   6.851,00 € 

Erdbestattung in 2stelliger Gruft Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 1.118,00 € 1.769,00 €   1.769,00 € 
Grundgebühr 593,00 €    2.340,00 €   1.440,00 € 
2 Grufteinheiten 6.144,00 € 6.737,00 € 0 12.834,00 € 15.174,00 € 6.144,00 € 7.584,00 € 
Graburkunde 42,00 €      30,00 €        30,00 €      

8.157,00 € 17.233,00 € 9.643,00 € 

Urnenbeisetzung in Urnenreihengrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 376,00 €    591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 593,00 €    1.170,00 €   720,00 €    
Urnenreihengrab 181,00 €    774,00 €    12 384,00 €      1.554,00 €   384,00 €    1.104,00 € 

1.410,00 € 2.405,00 €   1.955,00 € 

Urnenbeisetzung  in 2er-Urnenwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 376,00 €    591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 593,00 €    1.560,00 €   960,00 €    
2er-Urnenwahlgrab 279,00 €    872,00 €    21 621,00 €      2.181,00 €   621,00 €    1.581,00 € 
Graburkunde 42,00 €      30,00 €        30,00 €      

1.550,00 € 3.062,00 €   2.462,00 € 

Urnenbeisetzung  in 4er-Urnenwahlgrab Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 376,00 €    591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 593,00 €    1.560,00 €   960,00 €    
4er-Urnenwahlgrab 559,00 €    1.152,00 € 1 1.242,00 €   2.802,00 €   1.242,00 € 2.202,00 € 
Graburkunde 42,00 €      30,00 €        30,00 €      

1.830,00 € 3.683,00 €   3.083,00 € 

Urnenbeisetzung in Urnenwand Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 505,00 €    804,00 €      804,00 €    
Grundgebühr 593,00 €    1.170,00 €   720,00 €    
Nische Urnenwand 569,00 €    1.162,00 € 4 1.586,00 €   2.756,00 €   1.586,00 € 2.306,00 € 

1.927,00 € 3.820,00 €   3.370,00 € 

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c



Urnenbeisetzung im anonymen Grabfeld Fallzahl
Trauerhallennutzung 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 376,00 €    591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 0,00 € 1.170,00 €   720,00 €    
Beisetzungsstelle 0,00 € 0,00 € 18 1.083,00 €   2.253,00 €   1.083,00 € 1.803,00 € 

636,00 €    3.104,00 €   2.654,00 € 

Urnenbeisetzung in 2er-UWG-Grabkammer (Gemeinschaftsgrabfeld Fallzahl
Trauerhallennutzung                                Rosenfeld, Unter Bäumen) 260,00 €    2014 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 376,00 €    804,00 €      804,00 €    
Grundgebühr 593,00 €    1.560,00 €   960,00 €    
2er-Urnenwahlgrab-Grabkammer (wie im Rosenfeld) 279,00 €    872,00 €    5 2.114,00 €   3.674,00 €   2.114,00 € 3.074,00 € 
Graburkunde 42,00 €      30,00 €        30,00 €      
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer 0,00 € 620,00 €      620,00 €    

1.550,00 € 5.388,00 €   4.788,00 € 

Urnenbeisetzung in 2er-UWG (Gemeinschaftsgrabfeld
Trauerhallennutzung                                Rosenfeld, Unter Bäumen) 0,00 € 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 0,00 € 591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 0,00 € 1.560,00 €   960,00 €    
2er-Urnenwahlgrab 0,00 € 854,00 €      2.414,00 €   854,00 €    1.814,00 € 
Graburkunde 0,00 € 30,00 €        30,00 €      
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer 0,00 € 620,00 €      620,00 €    

0,00 € 3.915,00 €   3.315,00 € 

Urnenbeisetzung in Urnenreihengrab im Gemeinschaftsgrabfeld
Trauerhallennutzung                                       Rosen, Unter Bäumen) 0,00 € 260,00 €      260,00 €    
Bestattungsgebühr 0,00 € 591,00 €      591,00 €    
Grundgebühr 0,00 € 1.170,00 €   720,00 €    
Urnenreihengrab 0,00 € 617,00 €      1.787,00 €   617,00 €    1.337,00 € 
Pauschale je Jahr der Nutzungsdauer 0,00 € 465,00 €      465,00 €    

0,00 € 3.103,00 €   2.653,00 € 

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c

aktuelle Geb.Ord. Kalkulation alternativ: c



Eltville am Rhein

Gesamtsumme

Kurztext

Nutzungszeit 

Jahre alternativ: c

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Nutzungszeit 

Jahre € 

Einstellen einer Leiche mit Trauerfeier 260,00 160,00 315,00 FHKap.+Harm. 35,00  +Reinig. 70 € 350,00 / 220,00 250,00

Einstellen einer Leiche ohne Trauerfeier 260,00 80,00 je Tag 94,92 280,00 / 150,00 250,00

Einstellen einer Urne mit Trauerfeier 260,00 80,00 252,00 350,00 / 220,00 250,00

Einstellen einer Urne ohne Trauerfeier 260,00 je Tag 23,73 280,00 / 150,00 250,00

Einstellgebühr Auswärtiger je Tag / bzw. Bestattung außerhalb 167,00 207,00 je Tag 130,00 je Tag 130,00

Bestattungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 in Grabstätte 1.182,00 675,00 909,00 850,48 900,00 900,00

Bestattungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 in Gruft 1.769,00 Grabkammer 569,50

Bestattungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 in Tiefgrab 1.182,00 Tiefgr./… 1.166; 850,48

Bestattungsgebühr Kind bis 5. Lebensjahr in Grabstätte 749,00 200,00 585,00 632,65 350,00 193,00

Bestattungsgebühr Kind bis 5. Lebensjahr in Gruft 1.769,00  

Bestattungsgebühr Urne in Grabstätte 591,00 225,00 482,00 285,37 300,00 300,00

Bestattungsgebühr Urne in Gruft 591,00

Bestattungsgebühr Urne anonym 591,00 1.039,00 285,37

Bestattungsgebühr Urne Gemeinschaftsgrabfeld 804,00 225,00

Bestattungsgebühr Urne Urnenwand 804,00 2. Urne 200,00 134,00 350,00

Umbettungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 innerhalb 7.130,00 1.600,00 1.644 / 1.331,38 3.200,00/2.800,00 2.301,00/1.918,00

Umbettungsgebühr Leiche Erwachsener oder Kind ab 5 außerhalb 3.565,00 1.100,00 1.997,00 1.500,00 1.535,00/768,00

Umbettungsgebühr Kind bis 5. Lebensjahr 3.565,00 800,00 822 / 665,69 1.500,00 959,00

Umbettungsgebühr Urne innerhalb 728,00 300,00 417 / 334,24 700,00 500,00

Umbettungsgebühr Urne außerhalb 363,00 200,00 501,36 400,00 300,00

Umbettungsgebühr aus der Urnenwand 402,00 139,27

Umbettungsgebühr aus der Urnenwand, außerhalb 201,00

 (einschl. Grundgebühr für die Benutzung des Friedhofes; je Grabstätte und Jahr 48,00 € )

Nutzungsrecht Einzelwahlgrab 30 2.697,00 30 1.200,00 30 2.977,00 30 1.800,00 35 2.400,00

Nutzungsrecht Doppelwahlgrab / Doppelreihengrab 30 4.512,00 30 2.400,00 30 5.954,00 25 3.350,49 30 3.600,00 35 4.800,00

Nutzungsrecht jede weitere Wahlgrabstelle 30 1.815,00 30 1.200,00

Nutzungsrecht Tiefengrab 30 5.379,00 25 2.691,38

Nutzungsrecht Gruft je Grufteinheit 30 4.512,00 3.516,00

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 2-stellig 20 1.581,00 30 1.985,00 je Gr.stelle, 25 2.394,77 30 1.500,00

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 4-stellig 20 2.202,00 30 530,00 1.900,00

Nutzungsrecht Erdreihengrab 30 2.507,00 25 520,00 25 992,00 1.592,85 25 1.100,00 25 1.000,00

Grabstelle im Gemeinschaftsgrabfeld -Erdbestattung-                        1 /* 30 7.377,00

Nutzungsrecht Grabkammer  -Leiche-  ---  --- 20 3.152,75

Nutzungsrecht URG 15 1.104,00 20 130,00 15 794,00 15 777,75 20 900,00 20 900,00

Nutzungsrecht Kinderreihengrab 20 1.213,00 20 260,00 15 496,00 15 856,85 15 300,00 WG 320,00

Nutzungsrecht Nische Urnenwand 15 2.306,00 20 1.350,00 15 1.766,42 20 900,00

Nutzungsrecht Urnenkammer Rosengarten                                                2/* 20 3.694,00 20 900,00

Grabstelle im Gemeinschaftsgrabfeld -URG-, Baumgrabstätte           2/* 15 1.802,00 20 1.476,41

Grabstelle im Gemeinschaftsgrabfeld -UWG 2stellig-, Baumgrab.    2/* 20 2.434,00

anonym    -Urne- 15 1.803,00 20 700,00 1.107,31 Erd, Urne 1.500,00/1.000,00 1.100,00

Genehmigungsgebühr Grabmal 100,00 60,00 86,00 20,00 75,00 104,00

Einwilligung Ausgrabung / Umbettung 100,00 20,00 0,00 105,60 100,00 0,00

Graburkunde 30,00 20,00 0,00 0,00 35,00 40,00

Zulassungskarte 100,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00

Urnenbeisetzungsbescheinigung 0,00  15,00 28,00 0,00 0,00 0,00

inclusive:

 1/* Pauschale für Pflege …. je Jahr der Nutzungsdauer 124,00

2 /* Pauschale für Pflege …. je Jahr der Nutzungsdauer 31,00

Walluf, 31.07.2013 Kiedrich, 01.01.2014 Oestrich-Winkel, 11.09.2012 Geisenheim, 19.11.2010 Rüdesheim, 01.01.2014

siehe erhöhte Best.Gebühr

Erhöhung voraussichtlich Erhöhung voraussichtlich Erhöhung derzeit keine derzeit keine

Haushaltsberatungen 2016 Haushaltsberatungen 2016 zurückgestellt Erhöhung geplant Erhöhung geplant
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Fraktionsantrag FA-15/2015  

  

 Datum: 19. November 2015 

 

Beratungsfolge Termin         Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 beschließend 

Haupt- und Finanzausschuss 01. Februar 2016 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 15. Februar 2016 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung 29. Februar 2016 beschließend 

 

Antrag der SPD-Fraktion vom 05.10.2015 betreffend Umsetzung Kommunales Investitions-

programm (KIP) 

 

Anlage(n): 

(1) Auszug STVV vom 05.10.2015 

(2) Antrag der SPD 

(3) Auszug HFA vom 30.11.2015 

(4) Auszüge STVV vom 14.12.2015 
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Fraktionsantrag FA-14/2015  

  

 Datum: 19. November 2015 

 

Beratungsfolge Termin         Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 beschließend 

Haupt- und Finanzausschuss 01. Februar 2016 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 15. Februar 2016 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung 29. Februar 2016 beschließend 

 

Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der B'90/Die Grünen-Fraktion vom 17.11.2015 

betreffend Senkung des Hebesatzes Grundsteuer B 

 

Anlage(n): 

(1) Antrag CDU+Grüne 

(2) Auszug HFA vom 30.11.2015 

(3) Auszüge STVV vom 14.12.2015 
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Beschlussvorlage  

Drucksache VL-639/2015  

 Datum: 22. Oktober 2015 

 

Aktenzeichen I/st-Bahnhof Eltville 

Federführendes Amt Haupt- und Finanzverwaltung (Amtsleitung) 

Vorlagenerstellung Herr Stutzer 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 27. Oktober 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 

Ausschuss für Stadtentwicklung 02. Dezember 2015 

Ortsbeirat Eltville 10. Dezember 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

 

Betreff: 

Vertrag über die Finanzierung der Planungen (Leistungsphasen 1 - 4) der Infrastruktur-

maßnahme "Modernisierung und Barrierefreier Ausbau der Verkehrsstation Eltville"  

 

Beschlussvorschlag: 

Dem Vertrag über die Finanzierung der Planungen (Leistungsphasen 1 - 4) der Infrastrukturmaß-

nahme "Modernisierung und Barrierefreier Ausbau der Verkehrsstation Eltville" wird zugestimmt. 

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden kassenwirksam anteilig in den Haushalten 2016 - 2018 

veranschlagt. 

 

Sachverhalt: 

In der Rahmenvereinbarung vom 09.08.2011 haben sich das Land Hessen, die Aufgabenträger RMV, 

NVV und VRN sowie die DB Station&Service auf die Prämissen für die Umsetzung einer Vielzahl 

von Infrastrukturmaßnahmen an den Verkehrsstationen in Hessen im Zeitraum 2011 bis 2019 ver-

ständigt. 

Auf dieser Grundlage haben das Land Hessen, die Aufgabenträger und die DB Station&Service 

gemeinsam das für diesen Vertrag zugrunde liegende Vertragsmuster erstellt. Nach einem ersten 

Ansatz direkt nach Abschluss der Rahmenvereinbarung Hessen in 2011 kam es nicht zu einem Ab-

schluss einer Planungsvereinbarung für die Verkehrsstation Eltville und das Projekt wurde zurück-

gestellt. Auf unseren Wunsch hin hat der Lenkungskreis der Rahmenvereinbarung Hessen in die-

sem Jahr die Wiederaufnahme der Projektaktivitäten beschlossen. Somit wird für die Infrastruktur-

maßnahme "Modernisierung und barrierefreier Ausbau der Verkehrsstation Eltville" der Abschluss 

einer Planungsvereinbarung möglich. Da die Realisierung nicht mehr im Gültigkeitszeitraum der 

aktuellen Rahmenvereinbarung erfolgen kann, soll der Baubeginn der Infrastrukturmaßnahme ab 

2020 vorgesehen werden, vorbehaltlich des Abschlusses von Nachfolgevereinbarungen zur o.g. 

Rahmenvereinbarung Hessen und zur LuFV II. 

 

Folgende Maßnahmen sind Bestandteil des Projektes: 

Anhebung der Bahnsteige, Barrierefreier Zugang, Infolge Eingriffe in die PU einheitliche Erneue-
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rung der PU-Wandverkleidung, Ausstattung der Bahnsteige, Erneuerung Wetterschutz. 

Für den barrierefreien Ausbau ist der Neubau von zwei Aufzügen jeweils von der Personenunter-

führung zu den Bahnsteigen 1 und 2 vorgesehen. 

 

Der Vertrag regelt Grundlagen, Durchführung und Finanzierung der Planung für die Infrakstruktur-

maßnahme. Zuschusszweck i.S.d. Vertrages ist die Planung der Leistungsphasen 1 - 4 HOAI. 

 

Der Vertragsentwurf (Anlage 1) stellt die Kostenanteile wie folgt da: 

 

Baukosten gemäß Grobkostenschätzung (gesamt): 4,7 Mio € 

aufgeteilt nach Maßnahmenanteile LuFV II (2,9 Mio €) und GVFG (1,8 Mio €). 

 

Kostenteilung der GVFG-Maßnahme zu 50 % durch Aufgabenträger (RMV) und 50 % Gebietskör-

perschaft (Stadt) durch Gewährung eines Zuschusses (§ 5 Abs. 3) = je 900.000 €. 

 

Planungskosten: 

Lph. 1 - 2 = 2,2 % der anteiligen GVFG-Baukosten = 40.000 € (je hälftig 20.000 € Stadt/RMV, fällig 

01/2016) 

Lph. 3 - 4 = 8,5 % der anteiligen GVFG-Baukosten = 153.000 € (je hälftig 76.500 € Stadt/RMV, fällig 

60 % (45.900 €) in 6/2017 und 40 % (30.600 €) in 4/2018). 

 

Die GVFG-Maßnahmenanteile sind förderfähig (Regelförderung 65 %). 

 

Anteil Stadt an Planungskosten: 96.500 € 

Zuwendung nach GVFG (65 %) = 62.725 €, Eigenanteil = 33.775 € 

 

Anteil Stadt an Baukosten: 900.000 € 

Zuwendung nach GVFG (65 %) = 585.000 €, Eigenanteil = 315.000 € 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die Maßnahme selbst wird mit 4,7 Mio. € seitens der DB geschätzt. Die Anteile der Stadt / die Kos-

ten des Auftrages durch die Stadt werden dabei mit 996.500 € angegeben. Nach Abzug der GVFG-

Mittel i.H.v. 65% bzw. 647.725 € verbleibt ein durch die Stadt aufzubringender Eigenanteil von 

348.775 € in den nächsten Jahren. die Mittel werden ab 2016 entsprechend veranschlagt. Grds. kön-

nen die Eigenanteile im Rahmen der Kreditermächtigungen in den Folgejahren gedeckt werden. 

 

Anlage(n): 

(1) Modernisierung Verkehrsstation Eltville Vertragsentwurf Planung 

 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 
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Beschlussvorlage  

Drucksache VL-635/2015  

 Datum: 07. Oktober 2015 

 

Aktenzeichen III/2 

Federführendes Amt Stadtplanung, Bauberatung 

Vorlagenerstellung Claus-Jürgen Steins 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 13. Oktober 2015 

Ausschuss für Stadtentwicklung 02. Dezember 2015 

Ortsbeirat Eltville 10. Dezember 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

Ausschuss für Stadtentwicklung 17. Februar 2016 

Stadtverordnetenversammlung 29. Februar 2016 

 

Betreff: 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Villa Elvers“ (Neuaufstellung), Eltville;  

hier: Einleitungs- bzw. Aufstellungsbeschluss 

 

Beschlussvorschlag: 

1.  Das Verfahren zur (Neu-)Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Villa Elvers“, 

Eltville, ist gemäß § 12 in Verbindung mit §§ 2 ff Baugesetzbuch (BauGB) einzuleiten. 

  

Der räumliche Geltungsbereich der Planänderung wird begrenzt 

 - im Norden durch das Anwesen „Im Marixgarten 23“, 

 - im Osten durch das Gelände der ehemaligen Rheingauhalle, 

 - im Süden durch die Erbacher Straße, 

 - im Westen durch das Anwesen „Erbacher Straße 3“ 

und umfasst somit die Flurstücke 1/122 und 1/123 der Flur 35 der Gemarkung Eltville. 

(Anlage 1) 

 

Ziel und Zweck der Planung: 

Neufestsetzung der Gebietsart; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung zum Bau eines 

Mehrfamilienhauses mit Arztpraxis 

 

2. Grundlage ist der von der Vorhabenträgerin – H und S Rees GmbH – eingereichte Antrag auf Ver-

fahrenseinleitung vom 12.08.15 einschließlich des Planungskonzeptes (Anlage 2). 

 

3.  Der Bebauungsplan ist im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB aufzustellen. 

 

Sachverhalt: 

Die H und S Rees GmbH (Dr. Abu Hassan) plant auf dem ehemals für ein Literaturhotel vorgesehe-

nen Gelände ein Gebäude mit 11 Wohnungen und einer Arztpraxis. Für die Realisierung dieses 
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Projektes ist es erforderlich, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Villa Elvers" neu aufzustel-

len. 

 

H und S hatte bereits im Dezember 2014 einen entsprechenden Antrag gestellt. Dieser wurde im 

Januar 2015 in den städtischen Gremien beraten (siehe Drucksache Nr. 524 vom 08.01.15 - Anlage 

3). Der Magistrat hatte der Vorlage zugestimmt. Vor der Entscheidung in der StVV am 09.02.15 über 

die Einleitung des Verfahrens zog H und S den Antrag zurück. 

 

H und S hat den Antrag nun erneut gestellt. Der Baukörper ist gegenüber der ursprünglichen Pla-

nung um 1,50 m abgesenkt; ansonsten ist das Vorhaben unverändert. 

 

Anlagen: 

1. Geltungsbereich vorhabenbezogener B-Plan 

2. Planungskonzept 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

(1) Anlage zur Vorlage B-Plan Villa Elvers 

 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 
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Beschlussvorlage  

Drucksache VL-652/2015  

 Datum: 17. November 2015 

 

Aktenzeichen I/Energie 

Federführendes Amt Haupt- und Finanzverwaltung (Amtsleitung) 

Vorlagenerstellung Herr Stutzer 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 17. November 2015 

Magistrat 24. November 2015 

Haupt- und Finanzausschuss 30. November 2015 

Stadtverordnetenversammlung 14. Dezember 2015 

 

Betreff: 

Beitritt in eine Energie-Erzeugungsgesellschaft 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Gründung und Beteiligung an einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR): 

 

Die Stadt Eltville organisiert sich zur Bündelung der kommunalen Gesellschafteranteile und -

interessen mit weiteren beitrittswilligen Kommunen des Rheingau-Taunus Kreises in der Rechts-

form einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) mit dem Ziel, einen Anteil in Höhe von 25,1 % an 

der SolarProjekt Rheingau-Taunus GmbH zu erwerben und zu halten. 

 

Die Stadt Eltville beteiligt sich an der AöR auf Basis ihrer Einwohnerzahl im Verhältnis zur Einwoh-

nerzahl der Gesamtheit aller beitrittswilligen Kommunen im Rheingau-Taunus Kreis. Sofern alle 

Kommunen des RTK in die AöR eintreten, beträgt der Geschäftsanteil an der AöR 9,202 %. Für den 

Fall, dass zu Beginn nicht alle Kommunen des RTK in die AöR eintreten, ergibt sich ein hiervon ab-

weichender Geschäftsanteil. 

 

Der Magistrat wird beauftragt, nach erfolgter Beschlussfassung in allen Parlamenten, die Gründung 

der AöR zu vollziehen. 

 

2. Erwerb von Anteilen an der SolarProjekt Rheingau-Taunus GmbH (SPRT): 

 

Die AöR erwirbt nach ihrer Gründung 25,1 % der Anteile an der SPRT. Hierfür veräußern die heuti-

gen Anteilseigner der SPRT (je zu 50% der RTK sowie die Süwag Grüne Energien und Wasser 

GmbH) zunächst jeweils 12,55 % ihrer Anteile. In der finalen Zielstruktur der Gesellschaft sind nach-

folgende Beteiligungsverhältnisse geplant: 

AöR: 25,1 % 

RTK: 25,1 % 

Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH: 25,1 % 

Bürgerbeteiligung: 24,7 % 

 



Drucksache VL-652/2015 Seite - 2 - 

Die AöR beteiligt sich mit insgesamt 6.275,00 € am Stammkapital der SPRT. Darüber hinaus hat die 

AöR für bereits in der SPRT enthaltenes Anlagengeschäft einen festgelegten Kaufpreis von insge-

samt 50.000,00 € an die bisherigen Gesellschafter zu zahlen. 

 

Die Stadt Eltville hat für den Fall, dass sich alle Kommunen des RTK an der AöR beteiligen, einen 

Anteil von 577,41 € am Stammkapital und 4.600,88 € am Kaufpreis aufzubringen (vgl. Anlage 1). Zur 

Finanzierung der Geschäftsanteile an der AöR werden Mittel im Haushalt bereitgestellt. 

 

Der Magistrat wird beauftragt, nach erfolgter Beschlussfassung in allen Parlamenten, die abschlie-

ßenden Beitrittsverhandlungen mit den aktuellen Anteilseignern der SPRT zu führen. 

 

Die Gesellschaft ist bestrebt, eine Bürgerbeteiligung mit bis zu 24,7% zu realisieren. Hierzu reduzie-

ren die Altgesellschafter Süwag und RTK perspektivisch ihre Anteile nochmals. Die Umsetzung 

einer Bürgerbeteiligung in Form von Bürgergenossenschaften wurde durch das aktuelle Ausle-

gungsschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Anwendungsbe-

reich des Kapitalanlagengesetzbuchs (KAGB) deutlich erleichtert. Bürgergenossenschaften müssen 

demnach nicht mehr die hohen Anforderungen des KAGB erfüllen. Damit wurde eine erhebliche 

Hürde beseitigt, die den Genossenschaften den Einsatz für die Energiewende erleichtert. 

 

Sachverhalt: 

Interkommunale Kooperation erforderlich. 

 

Die in Deutschland erforderliche Energiewende ist wesentlich von der Umsetzung regionaler Pro-

jekte abhängig. Dies ist keine neue Erkenntnis, sondern das Ergebnis vieler Studien und Veröffent-

lichungen - so auch im RTK. Das vom Zweckverband Rheingau beim Institut für Wohnen und Um-

welt (IWU) in Auftrag gegebene Integrierte Klimaschutzkonzept hat die Potentiale für erneuerbare 

Energien im Rheingau untersucht. Gleiches gilt für den Masterplan Energie des RTK, erstellt durch 

die Transferstelle Bingen. 

Die Hessische Landesregierung hat bereits Ende 2011 durch die Änderungen im § 121 in der Hes-

sischen Gemeindeordnung (HGO) den Grundstein für eine aktive Beteiligung der Kommunen an 

der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gelegt. Gerade die wirtschaftliche Beteiligung auf 

dem Gebiet der Erzeugung und Einspeisung erneuerbarer Energien wird durch die HGO explizit 

befürwortet. Die Beteiligung der Bürger an diesen Vorhaben ist ebenfalls ein zu verfolgendes Ziel. 

 

Der Ausbau erneuerbarer Energien beinhaltet komplexe Energieprojekte, die in ihren Auswirkun-

gen und in ihrem Nutzen nicht lokal begrenzt sind. Eine nachhaltige Energiestrategie ist demnach 

nur dann erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen, wenn es gelingt, in enger, vertrauensvoller 

und ziel-gerichteter interkommunaler Zusammenarbeit daran zu arbeiten. 

 

Die interkommunale Zusammenarbeit hat dabei den Vorteil, dass eine gebietsübergreifende 

Zusam-menarbeit ermöglicht wird. Dies ist insbesondere bei Projekten zur Erzeugung von erneu-

erbaren Energien von Vorteil, da hier häufig Gemarkungsgrenzen überschritten werden. Außerdem 

können bei Erzeugungsprojekten regionale Standortvorteile berücksichtigt und gleichzeitig eine 

breite Basis an Erzeugungsarten abgedeckt werden. Durch Portfolioeffekte können fluktuierende 

Erzeugungsmengen innerhalb der interkommunalen Erzeugungsgesellschaft ausgeglichen wer-

den. Dies wiederrum hat Einfluss auf die wirtschaftliche Attraktivität des Modells. Nicht zuletzt bie-

ten Projekte in interkommunaler Zusammenarbeit eine solide Möglichkeit zur Beteiligung der Bür-

ger. Dies fördert nicht nur die Akzeptanz der erneuerbaren Energien in der Bevölkerung, sondern 

stärkt die Partnerschaft einer ganzen Region. 
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SPRT als gemeinsame unternehmerische Plattform zur Umsetzung von regionalen Energieprojek-

ten 

 

Zur Vermeidung von „Wildwuchs“ bei der Gründung von regionalen Energiegesellschaften sowie 

zur Bündelung der Aktivitäten von Kreis und Kommunen auf diesem Gebiet wird der Beitritt zur be-

stehen-den Energiegesellschaft SPRT empfohlen. 

 

Aktuelle Gesellschafter der SPRT sind der Rheingau-Taunus Kreis und die Süwag Grüne Energien 

und Wasser GmbH, zu jeweils 50 %. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt derzeit einem 

Vertreter des Kreises und einem Vertreter der Süwag. Die Geschäftsführung erfolgt derzeit unent-

geltlich. Heutiger Gesellschaftszweck der SPRT ist die Planung, Finanzierung, der Bau und Betrieb 

von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften. Derzeit betreibt die SPRT 14 PV-Anlagen 

auf Schuldächern im Kreisgebiet. Im Zuge der Beteiligung von Kommunen an der SPRT ist vorgese-

hen, den Gesellschaftszweck der SPRT auf weitere Geschäftsfelder der dezentralen und/oder re-

generativen Energieerzeugung sowie Energieeffizienz auszudehnen, um zukünftig die gesamte 

Palette an regionalen Energieprojekten anbieten und umsetzen zu können. Insbesondere die Er-

weiterung des Gesellschaftszwecks um den Bereich Energieeffizienz würde sich mit der vom 

Zweckverband Rheingau verfolgten Zielstellung eines kommunalen Klimaschutzmanagements so-

wie der geplanten Einstellung eines Klimaschutzmanagers decken. Zudem wird die SPRT im Zuge 

der Neuausrichtung ihre aus dem Investitionsprogramm des Bundes und der Länder erhaltenen 

Zuschüsse bilanziell abgrenzen und zu-künftig als Sondervermögen führen. 

 

 

Weitere Maßnahmen und Vorgehensweise zur Gründung der AöR 

 

Wie im o.a. Beschlussvorschlag erwähnt, soll die Beteiligung der beitrittswilligen Kommunen des 

Rheingau-Taunus Kreises an der SPRT über eine Vorschaltgesellschaft in der Rechtsform einer An-

stalt des öffentlichen Rechtes (AöR) erfolgen. Die Beantragung von IKZ-Fördermitteln für eine AöR 

ist dabei grundsätzlich möglich und wird weiter verfolgt. Die Rechtsgrundlagen zur Gründung einer 

AöR ergeben sich aus den §§ 19 Abs. 2 und 126 a HGO in der Fassung der Bekanntmachung vom 

07.03.2005 zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 und §§ 29 a und 29 b KGG vom 16.12.1969, 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012. 

 

Die Vorteile einer AöR liegen in der hohen Flexibilität und dem großen Gestaltungsspielraum, der 

den Kommunen gegenüber anderen Rechtsformen eingeräumt wird. Gleichzeitig wird den Kom-

munen eine gute Steuerungsmöglichkeit durch die klaren Gremienstrukturen ermöglicht. Sie kön-

nen darüber hinaus die kommunalen Vorzüge bei Finanzierungsanfragen in Punkto Haftbarkeit ide-

al nutzen. Außerdem sind bei der AöR keine Einlagen zu tätigen. 

 

Alle beitrittswilligen Kommunen können sich zum Stichtag xx.xx.2015 entsprechend des Einwohner-

schlüssels an der AöR beteiligen (vgl. Anlage 1). Hierzu sind keine Einlagen zu tätigen. Sollten sich 

zum Gründungsdatum der AöR nicht alle Kommunen des RTK an dieser beteiligen, verteilen sich 

die Anteile auf die beitrittswilligen Städte und Gemeinden. Bei einem nachträglichen Beitritt weite-

rer Kommunen reduzieren die Bestandskommunen der AöR ihre Anteile entsprechend. Dies wird in 

der Satzung der AöR geregelt (vgl. Anlage 3). 

 

Weitere Maßnahmen und Vorgehensweise zur Beteiligung an der SPRT 

 

Der Kreistag und die Süwag haben zur Neuausrichtung der SPRT alle notwendigen Beschlüsse ge-

fasst. 
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Eine Neuausrichtung des Geschäftszwecks der SPRT ist auch aus Kreis-Sicht ohnehin notwendig, 

da sich der bisherige Geschäftszweck auf die Energieerzeugung aus Photovoltaik beschränkte. 

Angesichts der für neue PV-Projekte im Vergleich zu den bereits realisierten PV-Projekten deutlich 

gesunkenen Einspeisevergütungen ist eine Ausweitung des Geschäftszwecks auf dezentrale / re-

generative Energieerzeugung im Allgemeinen zuzüglich Energie-Effizienz-Maßnahmen auch im 

Sinne der bisherigen Gesellschafter. 

 

Die AöR erwirbt nach ihrer Gründung 25,1% der Anteile an der SPRT. Hierzu treten sowohl die 

SGEW, als auch der RTK jeweils Teilgeschäftsanteile zu 3.137,50 € an der SPRT mit allen Rechten 

und Pflichen an die AöR ab. Die AöR hat als Gegenleistung außerdem einen Kaufpreis i.H.v. 

50.000,00 € zu bezahlen. Die Aufteilung des Stammkapitals und des Kaufpreises richtet sich nach 

dem Einwohnerschlüssel der sich beteiligenden Kommunen. 

 

 

Zur Sicherstellung, dass keine „Blockbildung“ beim Abstimmungsverhalten entstehen kann (AöR + 

Süwag gegen RTK, RTK + Süwag gegen AöR oder AöR + RTK gegen Süwag), bedarf es vertragli-

cher Regelungen, über welche Rechtgeschäfte mit qualifizierten Mehrheiten zu entscheiden ist. Ein 

entsprechender Vorschlag ist in Anlage 2 aufgeführt und wird im Gesellschaftsvertrag geregelt. 

 

 

Perspektivisch soll eine Bürgerbeteiligung i.H.v. 24,7 % umgesetzt werden. Diese soll zeitversetzt 

nach der Beteiligung der AöR erfolgen, da die Einbindung der Bürger erst zum Zeitpunkt konkreter 

Projekte sinnvoll erscheint. Dabei können sowohl bestehende Genossenschaften als auch neu zu 

gründende Bürgerinitiativen beteiligt werden. Hierüber entscheiden zum gegebenen Zeitpunkt die 

Gesellschafter der Energie-Erzeugungsgesellschaft. 

 

 

Die Gesellschafter räumen einer Bürgerbeteiligung die Option ein, sich mit einer Stammkapitalein-

lage von bis zu 6.175 € (entspricht 24,7%) an der Erzeugungsgesellschaft zu beteiligen. Hierzu ver-

ringern sich die Anteile der aktuellen Gesellschafter RTK und SGEW um jeweils 12,35%. Darüber 

hinaus ist ein Kaufpreis i.H.v. insgesamt 50.000,00 € zu entrichten. 

 

Die Beteiligung von Bürgern in Form einer Bürgergenossenschaft wird durch die Auslegung der 

BaFin vom 09.03.2015 zum Anwendungsbereich des KAGB erleichtert. Bisher fielen Energiegenos-

senschaften in den Anwendungsbereich des KAGB, mit dem ein hoher bürokratischer Aufwand ein-

herging. Im Kern besagt die aktuelle Auslegung, dass (Energie-)Genossenschaften, die einen ge-

nossenschaftlichen Förderzweck verfolgen, nicht mehr dem KAGB unterliegen. Damit müssen Bür-

gergenossenschaften zukünftig nicht mehr die hohen Hürden der Finanzaufsicht erfüllen. Das Risi-

ko, dass sich derartige Projekte aufgrund des bürokratischen, finanziellen und organisatorischen 

Aufwands in Zusammenhang mit dem KAGB nicht lohnen könnten, besteht zukünftig nicht mehr. 

 

Voraussetzung ist jedoch, dass die Genossenschaften keine Anlagenstrategie i.S.d. § 1 Abs. 1 KAGB 

verfolgen, d.h. nicht primär Investmentzwecke verfolgen. Die geplante Bürgergenossenschaft hat 

keine fondstypischen reinen Gewinnerzielungsabsichten und fällt somit grundsätzlich aus dem An-

wen-dungsbereich des KAGB. 

 

Das Konzept ist gesamthaft in der Anlage 4 erläutert. 
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Zeitnahe Umsetzung erster gemeinsamer Energieprojekte 

 

In einer ersten Analyse wurden bereits diverse regionale Projektvorhaben beispielhaft identifiziert, 

die kurzfristig gemeinsam innerhalb der SPRT umgesetzt werden könnten: 

 

1. BHKW Kläranlage Grünau 

2. Ökologisches Wärmekonzept Neubaugebiet „Alter Sportplatz“, Eltville-Erbach 

3. Energieeffizienzmaßnahmen für öffentliche Gebäude (Einsatz „Smart Home“ Technologie) 

4. Photovoltaik auf allen kommunalen Liegenschaften 

 

Weitere Zielprojekte sind den Bereichen Windkraft (WP Lorch), soweit technisch/wirtschaftlich um-

setzbar Energiegewinnung aus Wasserkraft sowie Energieeffizienz/Klimaschutz zuzuordnen. 

 

Die Erzeugungsgesellschaft ist als öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 98 Nr. 2 GWB zu quali-

fizieren und deshalb ist das sog. „Kartellvergaberecht“ (EU-Vergaberecht) anzuwenden. Trotz der 

bestehenden EU-weiten Ausschreibungsverpflichtung hat es sich bei ähnlichen Kooperationspro-

jekten in der Vergangenheit erwiesen, dass dies kein Hindernis für die erfolgreiche Umsetzung von 

Energieprojekten darstellt (vgl. Windpark Heidenrod). 

 

Die Erzeugungsgesellschaft soll bedarfsweise und bei entsprechend umfangreichen Projekten die-

se in Form von Projektgesellschaften umsetzen. Hier können sich einzelne Kommunen, in deren 

Gemarkungen Erzeugungsprojekte umgesetzt werden sollen, mit größerem Anteil beteiligen als 

dies über ihre Beteiligung an der AöR möglich wäre (z.B. bei Grundstückseinbringungen). Dies 

bietet eine größtmögliche Flexibilität in Bezug auf die Anteile der einzelnen Gemeinden an den 

Projekten. Dabei soll die Finanzierung der Projekte weitestgehend durch die Aufnahme von 

Fremdkapital (ca. 80%) erfolgen. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

(1) Konzeption Energie-Erzeugungsgesellschaft 

 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 
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